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lohn Howaro (1726 - 1791) nach einer ~~ltS"nö" l.chen o.mdluns 



lohn Howard 

I. Sein Leben und Wirken 

Von Or. Franz Klemens Weber, Remscheid-Lüttringhausen 

Im November ] 755 wurde Lissabon durch ein Erdbeben zerstört. Es gab 
dreißigtausend Tote, ungezählte Mensmen irrten obdachlos umher, Sen
men forde rten viele Opfer, zu allem Dberfluß bram eine Hungersnot 
8US. Alsbald kam maß aus allen Teilen Europas zu Hille. Auch John Ho
ward. wohlhabend wie er war, belud do mals ein Schiff mit Zelten. Dedten 
und Lebensmitteln und fuhr mit ihm aus, die Not zu lindern. 

Unterwegs wurde sei n Schiff von den Fninzosen, mit denen England 
im Kriege lag, gekapert und die Besatzung in einen Kerker der Zitadelle 
von Brest gebucht. Das Ungemach dieses unfreiwilligen Aufenthaltes öH
nete den Sinn des dAmals 29 Jahre zählenden Mannes für die Schidcsale 
der Gefangenen. Brest wa r fü r ihn die VorsdlUle seiner späteren Tätig
keit, er selber sagt das in der Einleitung seines berühmten Bumes. 

Im Jahre 1773 wurde er zum ersten eh rena mtlichen Gerichtsbeamten 
der Grafschaft Bellfort ernann t. ::\Iun brachten ihn die Pflichten seines 
Amtes erneut mit dem Gefängnis in Berührung, das Erlebnis von Brest 
begann sich praktisch auszuwirken. Howard gewahrte das traurige Los der 
Unlersudmngsgefangenen, die freigesprochen waren, aber nicht entlassen 
wurden, da sie ihre Schulden bei den Gefängniswärtern nicht bezahlen 
konnten. (Wir gebrauchen hier das heute verpönte Wort, weil man diesen 
meist rohen und bestechlichen Leuten zu viel Ehre antut, wenn man sie 
mit unseren Aufsidlfsbeamlen vergleicht.) Auf Howards erstaunte Frage 
vernahm er, das sei überall in England so. In mehreren Gefängnissen fa nd 
er, daß diese merkwürdige Entschuldigung zu Recht bestehen könn e. So 
bereiste er die umHegenden Grafsrnaflen und schließlich ganz England 
und fand überall die selben unglaublichen Zustände. 

Vo n jetzt ab gab es für ihn fast nur flOm ein einziges Thema. In den 
übrigen siebzehn Jahren seines lebens besurnte lloward auf fünf be
sdlwerlichen, kostspieligen Reisen eine endlose Reihe von Gefängn issen, 
nicht nur in Englsnd, sondern in fast allen europäischen Ländern. Nadl 
Nordamerika, das skt. soeben vom englischen Mutterland losgerissen hatte, 
konnte er aus politischen Gründen nicht reisen, er unterhielt aber einen 
Briefwechsel mit der noch gleidlen Zielen strebenden Gefängnisgesell
schaft in Philadelphia. 

Howard sch ildert seine ersten Beobachtungen in dem berühmten Werk 
. State of the Prisons' (l774). Er verzIchtet darin auf alle rednerischen 
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Mittel. In seinem Buche sprechen die Tatsachen nüdttern und eindring
lich. Ein Elend von ungeahnter Ausdehnung entrollte sich vor den Augen 
des gesitteten Erdteils Europa. die Pest und Fäulnis des damaligen Ge
fängniswesens. 

Howard erkannte zunächst. daß zwei Gruppen von Menschen, die da
mals hinter dem Gitter verwahrt zu werden pflegten, nicht in das Gefäng
nis gehören. Einmal die Sdmldgefangenen. Mit Recht sagt er, Gefängnishaft 
sei nicht geeignet, Sdmlden zu bezahlen, er fordert mindestens besondere 
Abteilungen für die Sdmldgefangenen. 

Dasselbe fordert er für die Geisteskranken, für die schon mehr als 
hundert Jahre früher Vincent Depaul eingetreten war, die aber immer 
noch zusammen mit den Kriminellen eingesperrt wurden. 

Die Gefangenen will Howard, soweit dies nur eben 'möglich ist, von
einander trennen, und zwar bei Tag und Nacht. 

. Er fordert für sie die Einzelhaft, weil .Einsamkeit und Stille dem Nam
denken günstig seien und vielleicht Reue erwedcen könnten -. Philadelphia 
hatte sein Einverständnis, sls es im Jahre 1790 die Anstsll in der Wal
nut-Street erbaute, in der die Gefangenen bei 1'1'18 und Nacht streng 
isoliert wurden. Den minder schweren Verbrechern will er Säle zu ge
meinsamer Arb(>it zugestehen. Unter allen Umständen aber will er Tren
nUllg der Gefangenen bei Na.dlt. 

Er fnrdert auch Arbeitszwang. Aber die Be~dläftigung soll lehrreich 
sein. Es ist daher zweifelhaft, ob ~r auch damit einverstanden war, daß 
die Gefangenen in der Walnut-Street sogar von der Arbeit ausgesmlossen 
sein sollten, damit nid1f1l ihre Besinnung störe. 

Sodann tritt Howard für eine Einteilung in etwa drei Stufen ein. Als 
weiteres belebendes und disziplinierendes Element wünscht er die Aussicht 
auf Begnadigung bei guter Führung. 

Er bezeichnet es alll dOll erite Ziel jeder Strafanstalt, die Gefangenen 
umzuformen und sittlich zu bessern. Einer seiner Sätze lautet: .Die Re
ligion wird einen starken Einfluß auf die Umbildung des menschlichen 
Charakters ausüben. Ich hin überzeugt, daß sie allein es ist, die ein so 
großes wünsdlenswertes Werk vollbringen kann" . 

Ihm war audl klar, daß es auf den Charakter der Aufsimtsbeamten 
entseneidend ankommt. Br möchte sie vor allen Dingen ehrlich, mäßig 
und menschlich sehen. 

Schon diese Andeutungen zeigen, daß el nicht, wie einige meinen, 
einseitig nur die Seucnenluft. den Hunger und andere physisdle Leiden 
der Gefangenen bekämpfte. Gewiß mußte er zunächst für Sauberkeit und 
ausreichende Verpflegung eintreten. OSIl Ausmaß dieser Mängel nahm 
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seine Bemühungen fast völlig in Anspruch. Einer späteren Zeit war es 
vorbehalten , mit noch. größerem Nachdruck auf die sittlichen Obel der 
Einsperrung hinzuweisen; leider sind wir <ludl heute noch. nirnt so weil, 
daß wir auf solche Hinweise verzichten können. 

Howard stand nicht allein. Oberall wurden, als er mit seinem Reform
werk begann, die Menschenrechte und die Aufgaben des Staates erörtert. 
Diese Gedanken lagen damals förmlich in der Luft. 

In England wurde Howards Bemühen von einer Zeitströmung getragen 
und gefördert, in der Juristen, Erzieher und Volkswirte sich einander zu 
nähC'rn begannen ; man darf hier von der Arbeitshausbewegung des 18. 
Jahrhunderts spredlen. Beccaria hatte im Iahre 1764 sein kühnes und 
leidenschaftliches Werk .Uber Verbrech.en und Strafen- ersdleinen lassen, 
das größtes Aufsehen erregte und nom zu Lebzeiten des Verfassers in 
mehr als zwanzig Spradlen übersetzt wurde. Der Abbe Gros de Besplat 
sch ilderte freimütig das Dunkel der französischen Kerker. Auch im Groß
herzogtum Toskana, im Kanton Bem, in Deutschland, in Belgien, Oster
reich und Nordamerika begann man sim den Gefangenen zuzuwenden. 
Bentham entwarf den Plan eines neuartIgen panoptischen Strafhauses. 

I-Ioward ist der Reformator der Gefängnisse genannt worden. In der 
Tat hat mit ihm ein neuer Abschnitt des Gefängniswcsens begonnen. 
Das bedeutet aber keineswegs, daß nun mit einem Schlage eine durch
greifende Reform zustande gekommen sei. Das trifft nicht einmal auf Eng
land zu. Vielmehr war die erste greifbare Verbesserung, zu der seine Be
mühungen dort den AnstoB g/luen, ziemlidl unsdleinbar. Es ist das eng
lisrne Gefängnisgesetz vom lahre 1774 und das von 1778, in welchem 
zuerst der Grundsatz einer gemäßigten Einzelhaft auftritt. Aber wegen 
langer Kriegsjahre und der Gleichgültigkeit der Menge blieben die GeSetze 
auf dem Papiere stehen oder gerieten bald in Vergessenheit. 

Boward ridltele sich nicht zuletzt gegen die Deportation, die na.türlim 
immer den Ausbau des Gefängniswesens im Sta mmlande verhindert. Seine 
Refonngedanken wurden zunädlst durdl den Verlust der amerikanischen 
Kolonien begünstigt, denn dorthin waren viele der einheimischen Verbrecher 
verschickt worden. Aber in den lahren 1768-1779 wurde die australische 
Inselwelt erschlossen, bald landen die praktisrnen Geister, daß diese 
Küslen ebenso sehr zur Ablagerung geschaffen waren wie die Kolonien 
Amerikas. So began n die von Howard so bekämpfte Verschidmng von 
Neuem. Ein weiteres Kapitel der Geschichte des Gefängniswesens wurde 
damit aufgesdllagen, es trägt die düsteren Oberscluiften Neusüdwales und 
BOlarybay. Und wie oß vernimmt man aurn nachher Notsignale aus den 
englischen Gefängnissen l Man braudl! nur an Elizabeth Fry und Charles 
Dickens zu denken, besonders an dessen Beschreibung der aum weiter
hin bestehenden Sdmldhaft. 
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Nadt diesen einschränkenden Bemerkungen ist aber umso mehr her
vorzuheben, daß Howards Name immer wieder die späteren Reformer 
auf den Plan gerufen hat. Wagnit9 widmete sein Werk dem Geiste Ho
wards. Manche knüpfen bei ihm an, weil sie hier nicht nur Worte, son
dern ein bedeutendes, von religiösem Ethos getragenes Lebenswerk sehen. 
Deswegen ist es nimt ganz ridltig, wenn man ihn den englischen 8ec
caria nennt. Der Italiener verteidigte die Menschlichkeit, ohne, wie er 
selber sagt, ihr Märtyrer sein zu wollen. Howard, der sein Leben in pu
ritanischer Einfachheit verbrachte, besiegelte sein Werk durch einen Tod, 
der ihm lange prophezeit war. Er starb zu Cher80n arn unteren Dnjepr, 
wo er sich bei der persönlichen Pflege der Kranken angested.t hatte. 

Howard, dessen Denkmal in der Paulskathedrale steht, war durch und 
durch Engländer. Als der Kaiser von Osterrcim ihm die häufige Anwen
dung der Todesstrafe in England vorwarf, war seine Antwort, lieber wolle 
er in England gehängt als in Wiener Gefängnissen begraben sein. Eng
land ist ihm trotz aller Anklagen, die er gegen die englischen Kerkervor
bringt, das Lond der Freiheit. In Howard vereinigen sich sehr lobenswerte 
angelsiimsisdle Eigensroaflen, Ausdauer, Nümlernheil und Freimut. 

Wir wünsrnen sie jedem, der si~ um die Reform des Vollzuges müht. 

lohn Howard 

11. Aus Berid"lten und Dokumenten 

Von Prof. Dr. Albert Krebs, Wiesbaden 

Ober die Leistungen von John Howard ist bei seinen Lebzeiten und bis 
in die Gegenwart viel geschrieben worden. Eine sorgfältige Studie von Max 
Grünhut .Iohn HowlJrd~ enthält eine Reihe von Formulierungen, die Ho
ward's Persönlichkeit treffend kennzeichnen. Nach Grünhut be.;aß Howard 
drei Eigenschaften, die gewissermaßen die Voraussetzungen für seine lei
stungen boten: 1. Er hatte ein lebendiges Interesse an dt>r Beobachtung 
praktischer Vorgänge, 2. er reiste gerne, 3. er war ein Mann von echter 
sozialer Verantwortung. 

Grünhut stellt weiter fest: Das VermächtniS John Howard's für unseie 
Zeit besteht I. in seinem nüdlternen Einblia in die wirklime Auffassung 
und das Wesen des Lebens im Gefängnis, 2. in dem Gedunken von enger 
und gegenseitiger Zusammcntlrbeit von Vertretern wissenschafllimer FOT-
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schung und praktismem sozialem Wirken, 3. in dem Wissen, mensmliche 
Not und Trübsal, wie sie in den Gefängnissen zu Howard's Zcit bestand, 
konnte endlich gewandelt werden In eine vernünftige Aufgabe sozialen 
Dienstes und der Wiederaufrimtung. (In: The Howard Journal Vol. VI 
Nov. 1941 p. 34-44). 

Bei einem Aufenthalt in einem alten Patrizierhaus in England, Herbst 
1960, fielen mir die Bände von" Thc Gentleman's Magazine and Histor
ical Chronicle" in die Hände. Im 67. Band aus dem lahre 1787 sind zwei 
Briefe von lohn Howard abgedruckt, die, wie der damalige Herausgeber 
mit Recht vermutet, das Wesen John Hciward's besonders kennzeichnen. 
Der erste Brief stammt aus Wien und ist datiert vom 15. 12. 1786. John 
Howard hatte gelegentlich dieses Wiener Aufenthalts die Ehre gehabt, 
eine lange Ausspracne mit Kaiser Joseph II. zu führen, in welcher er den 
Zustand der Gefängnisse und Hospitäler im Kaiserreich Osterreim offen 
darlegte. Er halle dem Kaiser vorgetragen, daß er im Vergleich zu früheren 
Aufenthalten eine wesentliche Veränderung zum Guten seit dem Regie
rungsaniritt vorfand. lohn Howard verfehlte damals nicht, auf Mängel 
hinzuweisen, die eine Behebung forderten. Seine Majestät sei sehr befrie
digt gewesen von den Gedanken dieses emten Freundes der menschlimen 
Natur und, so wird in der Chronik fortgefahren, ,es sei schwer zu sagen, 
auf welcher Seite Philanthropie mit mehr Brillianz dargeboten worden waT. 
Derjenige, der die Wahrheit spricht, verdient Anerkennung, aber ein Fürst, 
der mll Zustimmung zuhört und der bestrebt ist, diese Wahrheit zu finden, 
verdient die Liebe der Menschheit'. 

lohn Howard schrieb dem Herausgeber von .The Gentleman's Maga
zine and Historical Chronicle', der sidl in einem Aufruf um Spenden da
für eingesetzt hatte, dem Gefängnisreformer ein Denkmal zu setzen, aus 
Wien am 15. 12. 1786 folgenden Brief: 

_Es wird mir immer cine EhrE' sein, daß meine sdnvachen Bemühungen 
durch so zahlreiche würdige Persönlichkeiten Zustimmung erhalten, die 
ihre Zeit dafür hergegeben haben und großzügig für einen Fonds Mit
tel sammelten, um Gefangenen zu helfen und Gefängnisse zu reJonnie
ren. Aber gestatten Sie mir, in dE'r klarsten und un'zweideutigsten Form 
zu erklären, daß die Erridttun g eines Denkmals nicht · meine Zustim
mung findet und daß die etwaige Durdlführung des Planes eine Strafe 
für mim wäre. Deshalb ist es, meine Herren, mein besonderes und 
ernstes Verlangen, daß von einer solcht."I1 mir zugedachten Auszeich
nung für immer Abstand genommen werden sollte. Mit großem Dank 
bin ich. meine Herren, Ihr gehors8mer Diener 

lohn Howard-. 
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Noch in einem zweiten Brief vom 12. 2. 1787 nahm Howard zu der 
Frage der Errimtung eines Denkmals Stellung. Er dankte für die ihm zu
gedadlle Ehre, betonte jedoch, .Aber zur gleichen Zeit müssen Sie mir 
erlauben, Ihnen mitzuteilen, daß im nidlt ohne meine Gefühle zu ver
gewaltigen, in den Plan einwilligen kann und daß die Durmführung Ihres 
Vorhabens eine grausame Strafe fü r mim wäre. Es ist deshalb meine 
ernste Bille, daß diejenigen meiner Freunde, die mein Glüdc und mein 
Wohlergehen für die Zukunft wünschen, ihre Namen von der Liste be
treffend Errimtung des Denkmals für mim zurückziehen und daß die 
Durchführung der Pläne für immer beiseite gelegt werden möchte'. 

lohn Howard fä hrt dann fort, . Ich denke immer daran, daß die jetzt 
ein8eleileten Reformen in verschiedenen Gefängnissen des Königreichs, 
die, wie ich hoffe, allgemein durchgeführt werden, die größte Ehre und der 
reimste Lohn sind, den im möglimerweise erhalten kan n. Im muß Sie 
weiter davon unterrichten, daß ich nicht gestatten kann, daS die Stiftung, 
die in meiner Abwesenheit und ohne meine Einwilligung den Namen, 
_The Howardian Fund' erhalten hat, in Zuk unft diesen Namen hiigt und 
daß idl in keiner Weise über die gestifielen Mittel verfügen möchte. Meine 
Lage und versdliedene andere Grü nde madlen es mir unmöglich, einem 
solchen allgemeinen Plan irgelldwe1dle Aufmerksamkeiten zu widmen, der 
nur durch ständige Beachtung und Oberwachung in die WirklidJkeit um
gesetzt werden kÖnnte". 

Diese eindrucksvolle Ablehnung jeder persönlidlen Ehrung, so darf wohl 
in Anbetramt des 8esllmtcn Lebens von Howard gefolgert werden, beruht 
auf dem cchten Empfinden seiner sozialen Vera ntwortung, die letzten En
des untrennbar mit Bescheidenheit verbunden bleibt. Bei dem Tode von 
lohn Howarcl 1790 wurde im 60. Band von. The Gentleman:s Magazine 
and Historieal Chron icle" ausführlich über das Leben dieses Mannes be
richtet und seine Leistung dankbar gewürdigt. Auf dem Obelisk, der an 
dem Orte, an dem HowllTd starb, in Cherson auf der Krim, aufgestellt und 
8uf dem Denkmal, das, fr('iHdJ entge!icn dem ausdrüdclimen Wunsme 
des Verstorbel~en denn och in der SI. Pauls Kathedrale errichtel wurde, 
wurden Worte des Dankes eingemeißelt. Auf der rechten Seite des Sockels 
des Monuments von John Howard in der St. Pauls Kathedrale steht fol
gender Text: 

,Dieser außerordentlidie Mann halte das Glück, bei Lebzeiten geehrt 
zu werden, in dem Maße, wie es seine Tugenden verdienten. Er erh ielt 
den Dank beider Häuser des Britischen und rrisdu!n Parlaments für seine 
großen Dienste, die er seinem Lande und der Menschheit geleistet hatte. 
Unsere nationalen Gefängnisse und Hospitäler, verbessert auf Grund 
seiner weisheitsvollen Anregungen, legen Zeugnis ab von der GrÜlld~ 
lichkeit seines Urteils und der Achtung, die er erfuhr. In jedem Teile 
der zivilisierten Welt, die er bereist hatte, um die fülle mensdJlimer Not 
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zu mindern, von den Thronen bis zu den Kerkern, wurde sein Name 
mit Achtung, Dankbarkeit und Bewunderung genannt. Allein seine Be· 
scheidenheit besiegte zahlreiche Bestrebungen, die bei seinen Lebzeiten 
gemacht waren, dieses Denkmal zu errichten, das dennom jetzt die Of· 
fent lidlkeit zu seinem Gedächtnis schaffen ließ. Er war geboren in Hadmey 
in der Grafschaft Middleessex am 2. September 1726. Seine Jugend ver
brachte er in Zurüd:gezogenheil. Er lebte vor allem auf dem väterlichen 
Gut in Cardington in Bedfordshire. Für diese Grafschaft diente er in dem 
Amte eines Sheriffs im lahre 1783, er starb in Cherson in der russischen 
Tartary am 20. I. 1790, ein Opfer des gefährlid len und mutigen Ver
SUdlS, die Pest und ihre Ursachen zu erfow:hen und ein wirksames 
Heihniuel gegen diese Scurne zu finden. Er ging einen offenen aber un
begangenen Pfad zur Unsterblichkeit, den der eifrigen und ununter
brochenen Ausführu ng christlicher Nämstenliebe. Möge dieser Beitrag 
zu seinem Ruhm eine seinen Bestrebungen würdige Anerkennung aus
lösen·. 

Ein lebendes Denkmal setzten die englisdlen Philanthropen John Ho
ward, indem sie die Vereinigung all der Staatsbürger, die an einer Geföng· 
nisreform interessiert sind, .The Howard League for Penal Reform· nannten. 

Diese Howard League entfaltete eine besonders intensive Tätigkeit, so
wohl nach dem ersten als audl nam dem zweiten Weltkrieg, von ihr ging 
in den zwanziger lahren die Anregung aus, im Völkerbund Fragen der 
Gefa.ngenenbehand!ungin .Mindestgrundsätzen· zu bearbeiten. Die Howard 
League for Penal Reform legte hierzu den Entwurf vor, dessen Beratung 
alsbald in Angriff genommen wurde. Die weltpolitisdaen Ereignisse hinderten 
zuniidlstEntsdlließungen. Erst im Jahre 1955 auf dem .Ersten Internationalen 
Kongreß der Vereinten Nationen zur Verhütung von Verbrechen und zur Be
handlung von Remtsbrechern·, in Genf 1955, wurde der Entwurf der 
.Mindestgrundsätzc für die Gcfangencnbchandlung· beraten. Er Sdllicßt 
sim eng an den vor fünfundzwanzig Jahren gemachten Vorsdllag der Ho
wa.rd League an. in unwesentlimen Einzelheiten abgeändert, nahm ihn die 
Vollversammlung des Kongresses an. Der zuständige Wirtschafts- und So~ 
zialrat der Vereinten Nationen billigte diese Entschließungen vom 3I.Juli 1957. 

Die Howard League for Penal Reform arbeitet eng mit den amtlimen 
englisdlcn Gefängnisbehörden zusammen und hut, hesonders in den letz
ten lahren. Forschungsarbeiten angeregt, unterstützt und zum' Teil selbst 
übernommen. Sie folgt damit der noblen Tradition, die 'ahn Howard be
gründet hatte, wonach Laien entscheidend im englischen Gefängniswesen 
mitarbeiten. 
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Das neue Landgerichtsgefängnis in Detmold 
Von Leitendem Qberslßßtsanwalt und Vorstand Lenz in Detmold 

Seit lahren schon hatte sich das bisherise Landgerimtsgefängnis am 
Landgerichtsgebäude trotz ständiger Verbesserungen und Renovierungs
arbeiten mehr und mehr als völlig unzulänglich und vor /Illern als zu klein 
erwiesen. Ein An- oder Ausbau kam aus Raumgründen nidlt in Betradlt. 
Im März 1956 beschloß daher der Lundtag des Landes Nordrhein· West
falen, ein ncues Landgerirnlsgefängnis, abgesetzt vom Gerichtsgebäude, 
errichten zu lassen. 

Durm Vermittlung der Stadtverwaltung wurde bald in etwa 1,5 km 
Entfernung ein günstiges Gelände erworben, das eine freie und unabhängige 
Bauplanung zu ermöglidlen schien. Als danach iedom das umliegende 
unbebaute Gebiet von einer Siedlungsgesellschaft erworben und zum 
Wohnungsbaugebiet erklärt wurde, ergab sich die Notwendigkeit, bei der 
Bauplanung hinsichtlich der äußeren Gestaltung hierauf Rücksidlt zu 
nehmen. 

Gefordert wurden getrennte Unterbringungsmöglichkeiten fü r etwa 140 
Männcr und 20 Frauen, und zwar vorwiegend für Untcrsuchungsgefan~ 
gene, sodann für Verbiißung von Haftstrafen lind von Gefängnisstrafen 
im Erstvollzug. 

Die Planung und Ausführung des Baues lag in den Händen des Leiters 
des hiesigen Staatshochbauamtes, Regierungsbaurat Wiersing, der mit Ver
ständnis auf die Anregungen und Wünsche der Iustizverwaltung und die 
Notwendigkeiten des Vollzugs einging. Mit der Planung wurde im Sommer 
1956, mit den Bauarbeiten im Herbst 1958 begonnen; zum I. 5. 1961 
konnte das Gefä ngnis in Dienst gesteUt werden. 

Der flachgestreckte Bau, im Männerteil drei- und im rrauenteil nebst 
KirdlC und Verwaltung zweigesdlOssig, schmiegt siro einer Geländemulde 
an und liegt seitlich einer AusfA llstraße inmitten von Garten- und Grün
flächen. Seitlidl davon befinden sic.:h fünf Dienstwohnungen in drei Einzel
häusern; das ganze, etwa 20 000 qm große Gelände ist von einem MIl
schendrahtzaun mit hoher I-Iainbumenhecke umgeben. 

Um ei ne äußere Umwehrungsmauer zu vermeiden, wurden Männer- und 
Frauenbau in zwei unregelmäßigen, aneinander grenzenden Vierecken, 
die je einen Spazierho( umgeben, angeordnet, in deren Mitte, leimt von 
heiden Teilen zugänglich, die gemeinsrnaftlidlen Einrirntungen, nämliln 
Küche, Arzt-, Vernehmungs:r.immer, Kirche und Verwaltu ng gelegt wurden. 
Die Zellen befinden sidl sämtlich an der Innenseite mit den Fenstern nach 
den Höfen, während sidl on den Außenwänden die Korridore entlang
ziehen. Diese Anordnung ermöglidlte eine unauffölliKe Gestaltung der 
Außenfronten mit breiten durdllnufendcn Fensterbändern, hinter denen 
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die Vergitterung nidlt in Ersmeinung tritt, so daß die ganze Anlage nimt 
den. Eindruck eines Gefängnisses, sondern einer Fabrik oder dergleichen 
macht. 

Der Bau ist entsprechend den VorsmriRen der Preußischen Justizverwal
tung aus dem Anf~ng der 20er Jahre in Ziegelmauerwerk aus weißem 
Kalkstein ausgeführt. Neuartig ist die Fenstervergitlerung. Die Fensterbänder 
an den Außenseiten bestehen aus vorgefertigten Betonrohmen, in die die 
Stahlgilterstäbe eingesmoben sind. Die Fenster nadl innen sind durd . 
eisenarm.ierte Betonlamellen gesichert. Sie können nicht angesägt werden. 
Auch ein Zerschlagen des Betons ist sehr smwierig und nur mit grohem 
Werkzeug möglich und verursacht mindestens großen Lärm. Sie vermeiden 
außerdem weitgehend den deprimierenden Eindruck einer Vergitterung und 
beschränken gleichzeitig die seitlich en Ein- und Ausblicksmöglichkeiten. Die 
Fenster sind gegeneinander versetzt angeordnet. Bei den Stahl-Zellenlüren 
sind nknt die herkömmlidten Tegeler-Schlässer, sondern von der Industrie 
entwickelte neuartige Schlösser und mit diesen gekoppelt zweifache Ver
riegelungen verwandt. 

Von der gededc:ten Einfahrt an der Pforte im Mittelbau, on der auch 
die heiden Garagen und die mit eisernen Fallloren verschlossenen Zugänge 
zu den beiden Höft>n liegen, gelangt der Gefangene im Erdgeschoß durch 
die Annahme und die Zugangszellen über Dusch-, Wasch- und Desin
fektionsanlagen zur Umkleidung in die Hausvaterei und von da in die 
Zellen im I. und 11. Obergeschoß 184 Einzel~ und 9 Gemeinschafls- und 
Krankenzellen für insgesamt 148 Münner). Die Zentrale befindet sich in 
der Ecke über der Pforte im L Obergeschoß; mit Hilfe von Spiegeln lassen 
sim die Bewegungen im ganzen Männerbau übt>rsehen. Von der Zentrale 
aus wird der gesa mte Vollzugsdienst geleitet und überwamt. 

Die Haflräume sind hell, luft ig und sauber, maßgebend war, daß sie 
nur der FreiheitsbesdHänkung ohne sonstige ~chwerungen dienen sollen. 
Die Einzelzelle (22 cbml besitzt" ein Holzrahmenfenster, das im unteren 
Teil mit Kathe<lralglas versehen ist und vom Gefangenen nidlt geöffnet 
werden kann; der obere Klapptlügel hat durchsichtiges Glas. Die Zelle 
ist ausgestaflet mit transportablem Klappbett, Tisdl, Stuhl , Spin d, Wasdl
belken (aus Gußeisen) mit Metallspiegel und Ablage aus Kunststoff, Heiz
körper, Ded:en- und Arbeitsplalzheleudltllng,. Lautspremer, der vom Ge
fangenen, his auf eine Pfl i~:h l ellJpfangstt nlage, l.Iusgeschalttct werden kann, 
elektrismer Uchtrufanlage zur Verständigung der Beamten und geschidl:t 
verkleidetem Spülkloseu mit unauffälligem Drudtspülerknopf. Die Srnalter 
rler elektrisl..t.en Anlagen, die Absperrhähne der Heizungs- und Wasser
leitungen und die Hcinigungsöffnungen liegen außerhalb der Zellen auf 
dem Flur. Um eine Verständigung mit anderen Gefangenen durch die 
Abflußleilungcn der Klosetts zu verhindern, sind einzelne ZeUen mit be
sonderen Abwasserleitungen versehen. 
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(m Erdgesmoß des Männerbaues befinden sich vier große Arbeitsrüume für 
Gemeinschaftsarbeiten. Die voll elektrifizierte Küche besitzt u. a. zwei Wasser
badkessel von je 250 I, eine Schnellkodlgruppe mit zwei Kesseln von 
lOOI, einen Kippbrater, einen kombinierten Elektro-Kohleherd, elektrische 
Kümenmaschinen aller Art und einen Speisenaufzug. 

Der Kirmenraum mit gesonderten Zugängen für Männer und auf der 
Empore für Frauen erhält durch die von Professor Pieper aus Münster 
geschaffenen bunten Fenster, die künstlerism gestaltete Außenwand und 
die farblich abgestimmten ein(adlen Bänke einen würdigen und schönen 
Charakter. Ein Wandteppich über dem Altar und eine kleine Orgel sind 
lIodl vorgesehen. 

Das Erdgeschoß des Verwaltungsflügels enthält die Räume der Verwaltung 
(auch für Fürsorger und Pfarrer) und Warteräume. Im Obergeschoß liegen 
sowohl vom Männer- wie vom Frauenteil zugänglich, die Al'7.träume 
und die Besuchs- und Vernehmungszimmer. Diese sind für Besucher über 
einen besonderen Aufgang und Zugang zu erreichen. 

Der Frauenteil besitzt neben Arbeits- und Lagerräumen aller Art Einzel_ 
und Cemcinschafiszellen für 25 FrAuen in zwei Stockwerken; im Keller
gesdlOß sind 8aderiiume und ühnliche Einrichtungen untergebracht. Die 
Zellen entspremen den Zellen im Männerbau. 

Der Sidlerheit und damit dem SdlUlz der Beamten dienen neben den 
bereits aufgeführten Einrichtungen u. a. noch eine Nachtdienst-Kontroll
anlage. die automatism Alarm auslöst. wenn durch die AufSichtsbeamten 
bestimmte Verrichtungen nicht ausgeübt werden. eine Abhöranlage auf den 
Fluren im Miinnerhaus. die nachts das Abhören von Geräuschen auf den 
Fluren ermöglicht. besondere elektrische Sdmlzvorrimlungen für den Pfor
tenraum und eine autOlllalisdl anspringende Nadltstromanlage. Weiter 
sind mehrere Zellen mit zusiitzlidlen Stahlgittern an den Fenstern verse
hen. auda sind die Zellenwände neben den Türen mit Baustahlgewebe 
armiert. Zwei Arrest- und eine Beruhigungszelle dienen der Unterbringung 
unbotmäßiger Gefangener. Die Anlage besitzt zwei Luflschutzriiume für je 
hundert Personen. 

Die bewilligte Bausumme wurde nidll nur eingehalten. sondern - u. a 
durch den Einsatz von Gefangenen z. B. für Maler- und Erdarbeiten und 
die gärtnerische Gestaltung - unterschritten. Die Kosten für einen Gefan
genenpla!z dürften geringer sein als bei anderen Gefängnisbauten. 

Im ganzen wirkt die Anlage äußerlim im Stadtbild keineswegs störend, 
sondern bietet durch die künstlerisdle Gestaltung und die Grünanlagen 
ein erfreuliches Bild. Auch im Innern ist sie als glücklich und gelungen 
zu bezeichnen. Es ist zu hoffen und zu wünschen, daß sie sich in jeder 
Weise bewähren wird. 
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Zur Bearbeitung der Gefangenenbeschwerden 
von Re!l;ierungsassessor Dr. Rott hau s, Düsseldorf 

Die Gefangenenbeschwerde als Vorschaltverfahren 

Mit der Einführung des Antrags auf gerichtliche Entscheidung gegen 
Maßnahmen im Strafvollzug I§§ 23 ff. ECeVCl hat das Besmwerderecht 
der Gefangenen besondere Bedeutung erhalten. Für die Länder. in denen 
die Vollzugsordnungen I) Besc:hwerdeverlahren vorsehen, hat sim in der 
Rechtspredmng die Auffassung durchgesetzt, daß es sich bei diesen Be
schwerden um fö rmlidle Rechtsbehelfe handelt, die als Vorsmaltverfahren 
(§ 21Abs.2) dem Antrag auf gerichtliche Entscheidung vorausgehen müssen.2) 

Diese Entwicklung ist aus praktischen Erwägungen zu begrüßen, da durch 
sie die Zahl der Geridllsverfahren wirksam besdu änkt wird, Den Gefan
genen bleiben die Kosten, der Verwaltung die mit dem Verfahren verbun
dene Verwaltungsarbeit erspa rt. 

Aufgabe der Verwaltung ist es, das Beschwercleverfahren so zu hand
haben, daß es dem Gefangenen wirkliche Rech tsga rantie n bietet lind ihm 
die Möglichkeit gibt, sich mit seinem Vorbringen Gehör zu verschaffen . 
Diesem Ziel sollen die narostehenden Ausführungen dienen. 

Die Häufigkeit der Beschwerden 

Um ein Bild von der praktisdlen Bedeutung der Gefangenenbeschwerden 
zu bekommen. hahe idl die Besdlwerdevorgänge einer höheren Vollzugs
behörde aus den lahren 1958 bis 1960 auszuwerten versucht. Das Er
gebnis läSt mit Riidsicht auf das besmränkte Material keine allgemeinen 
Rüdschlüsse zu. Es zeigt aber, daS Zahl und Inhalt der Beschwerden er
heblim von Zufällen abhängen. Die Zahlentafeln können deshalb höm
Slens zur Vera nsmaulimung meiner Oberlegungen dienen. Für ein um
fassendes und abgeschlossenes Bild wäre nidlt nur ein größerer Bezirk 
und ein längerer Zeitraum zu berücXsimtigen, es müßten vor allem die 
von den Unl<'rsudlUngsgefangenen bei Gerimt erhobenen und die an
slaltsinternen Beschwerden, die sich gegen Maßnahmen nachgeordneter 
Anslaltsbeamter ridlten und über eHe der Vorstand in eigener Zuständig
keit enlsmeidet, in die Bearbeitung ein bezogen werden. 

LI Oie "o.I!~gende Arhell S~h l "on de r Rechulllg" Im Lande No.drhein.W .... fa Len ftu •. 
l~ v~L OLC. H. m m. Betehluß "nm !4. LI . 1960 ~ 1 VerwS L/60 - NIW 61 /693 eLngehend mlt 

! IInwel ... n ~ "f 1.1I"'ft l" . und Vorentlmeldung~n. Neue.dlngt ftuch, OLG Sd>!""wL~. 8e.ch luß 
vOm !I).? 196L _ ! VA. L/6! und OLG GeLLe. Ile&ch luß " om 2L. 4. t96! - IVA. 7/60. 
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Zunäd18t sei das Verhältnis der Am.ahl der Beschwerden zur Durch
schniltsbelegung des Bezirks betrachtet. Vergegenwärtigt man sich, wie· eng 
das Leben der Gefangenen durch die Hausordnung und durch die Ein
zelweisungen reglementiert wird, und wieviel Reibungs- und Konflikts
möglichkeiten sich im Zusammenleben vieler Mensmert auf engem Raum 
in Strafanstalten ergeben, dann ist die Zahl der Gefangenenbesmwerden 
gewiß als niedrig anzusehen . Es beschwerten sich bei einer Durchschnitts
belegung des Bezirks von etwa 4800 in den Jahren 1958 bis einschließlich 
1960 insgesamt 3 12 Gefangene. In vielen di~er Fälle, insbesondere bei 
den Eingaben der UntersudlUngsgefangenen, war aber die höhere Voll
zugsbchörde gar nicht zur Entscheidung berufen, weil keine Verfügung 
des Anstaltsleilers angefochten war. Die Besmwerden wurden deshalb 
zuständigkeitshalber an die Anstalten abgegeben. Von den 156 sachlich 
entschiedenen Beschwerden führten nur 13 (= 8,33°'0) zur Anderung 
oder Aufhebung der angefomlenen Maßnahmen. Nur etwa einem von 
1000 Gefangenen gelang es also im Jahresdurdlsdmil, mit HiUe des Be
schwerderechts seine Stellung im Vollzuge zu ändern und zu verbessern. 

Mittelbare Wirkung des 8esch.werderemts 

In dieser unmittelbaren Wirkung erschöpft sich das Besdlwerderedlt der 
Gefangenen aUef(lin~ nimt. Die Institution der Gefangenenbesmwcrde 
an sich trägt dazu bei, dem Gefangenen das Bewußtsein zu erhalten, daß 
er nicht Objekt des Strafvollzuges ist, sondern seine - beschränkten -
Rernte durch die förmliche Beschwerde, durch den Antrag auf gerirntlime 
Entscheidung und noch andere Rechtsbehelfe verteidigen kann . Daneben 
schärft die NampTÜfungsmöglichkeit durch die Aufsichtsbehörde das Ver
anlwOr1Ungsbewußtsein der Beamten. Die höhere VoJlzugsbehörde anderer
seits gewinnt aU8 den Besdlwerden wichtige Hinweise über die Situation 
in den einzelnen Anstalten, die sie bel ihren Entsdlließungen (z. B. bei 
der Bauplanung, bei grundsätzlichen Regelungen u. ä') verwerten kann. 
So wurde in dem hier bcrücXsid"ltigten Zeitraum auf 25 an sich unbe
gründete Beschwerden von seiten der Aufsirntsbehörde etwas veranlaßt. 
Wenn sich diese Maßnahmen a.uch nicht unmittelbar zugunslen der Be
schwerdeführer auswirkten und für sie in Einzelfällen sogar unerwünsmte 
Folgen hatten, 80 dienten · sie dodl mittelbar dem Vollzug und damit 
wieder den Gefa.ngenen in ih rer Gesamtheit. 

fünf Wege zur Nachprüfung von Vollzugsmaßnahmen 

Dem Gefang.enen stehen fünf verschiedene Wege zur Verfügung, auf 
denen er die Oberprüfung der Maßnahmen des Anstahsleitcrs erreichen 
kann, 
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I. Die Petition an die Volksvertretung des Bundeslandes, in dessen Straf
vollzug er !lim befindet. 

2. Die Eingabe an die Europiiisme Kommission für Mensmenremtc·1) 

. bel dem Europarat in Slraßburg. 

3, Die förmlidle Gefangenenbeschwerde nach der Strafvollzugsordnung, 
an die sich der Antrag auf gerichtliche Entscheidung gemäß § 23EGGVG 
anscHießen kann. 

4. Die Beschwerde und die weitere ßesmwerde im Dienstaufsichtswege. 

5. Die Vormeldung zur Anhörung durch die Beamten der Aufsimtsbe
hörden anläßlich einer Anstahsbesimtigung. 

Die vier ellitgenannten Besdlwerdemöglichkeiten unterscheiden sich in 
der praktischen Bearbeitung zunämst kaum voneinander. Die Sac:hprüfung 
beginnt in jedem Falle mit der Einholung (Nr, I) oder Vorlage (Nr, 2, 3, 1) 
einer Äußerung des Anstaltsleiters, die zusammen mit dem Besmwerde
vortrag des Gefangenen die Grundlage für die Stellungnahme' bzw, die 
Bntsmeidung der höheren Vollzugsbehörde bildet. Bei dieser liegt zah len
mäßig gesehen der Sdlwerpunkt der aufsidltlidlen Prüfung (vgl. Tafel 1). 
Die Vorlage der Petition oder der weiteren Dienstaufsichtsbeschwerde 
bei der obenten Aufsichtsbehörde führt alsdann zur aufsichtlichen Priifung 
durch diese, an die sich im Falle der Petition die abschließende Prüfung 
durch den Bingabenausschuß anschließt. Von der Möglichkeit, sich unmittel
bar bei der Europäischen Mensdlenremtskommission zu besdlwereo, 
machen die Gefangenen - soweit idl sehen kann - nur äußerst selten Ge
brauch. Mir ist kein Fall bekannt geworden, in dem eine solche Beschwerde 
Erfolg gehabt hätte. Die Auswirkungen der erst mit Wirkung vom 1. 4.1960 
eingeführten gerühtl imen Namprüfung der Vollzugsmaßnahmen durch 
den Strafsenat bei dem Oberlandesgerimt können naturgelllitG nGdl nicht 
übersehen werden. Nach den bisherigen Erfahrungen ist aber 7.U erwarten, 
daß die Zahl der Anträge auf gerichtliche Entsdleidung erheblim hinter 
der Zahl der Beschwerden zurüdi.bleiben wird und daß die Gerichte nur 
verhältnismäßig seltenen Anlaß haben werden, die Verwaltungsentschei
dungen abzuändern "). 

Der fünfte Weg, der einer früheren preußischen Regelung (§ 76 Abs, 2 
DVO vom 1, 8. 1933) entspridlt und auf Grund einer Verwaltllngsübung i

» 

3) Die Dundelrepuuhlr. hBI die ZuJt!ndlghU d~r Mensdlenredlt, kommill inn rur fkhandlur.g von 
l"dlyIdUllR~chen It'ITlIß Art 25 der EuropiiJJChe" Melll<'henredll. lr.ommlllSlon aneRennl 
(val. BCBI. 1955 11 S. 9Hl. 

41 Von 4!1 gerl('h,,!rlten Enll<heidunBcn In Stralyoll~",i ... dJen. di~ mir durih die Vereinbarung 
der C ene ... I., .... ' ... nwilh" aher den Aus'eu.m diele. Enucheidungen b .. bon\ lIeworulm lioo. 
führleo nur 6 zur Ueilw .. t.enl Aulhel.unll: d .. r longelodltenen VerwallunKlma~""hme. 

'>I v&! . N •. . '16 Abo. Z der .lllnheUlichen MlndeflsrundolltJ:e fllr die BehandlunR der Cefangenen' " 
ZiSIr 58/161 
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.!luch heute noch offen ist, hat nur gerin ge praktische Bedeutung. Da der 
Gefangene in der Regel die Aufhebung einer konkreten Maßnahme er
reichen möchte, wird er mit der Anbringung der Beschwerde nicht bis zur 
nächsten Anstaltsbesimtigung warten wollen. 

Die Bedeutung der Vertabrensvorschriften 

Den fenneHen Vorschriften über die Gefangenenbeschwerde kam bis 
zum InkraRtreten der § § 2.3 ff. EGGVG nur untergeordnete Bedeutung zu, 
da eine als förmliche Beschwerde unzulässige Ein"gabe meist als Dienst
aufsichtsbesmwerde l

:, bearbeitet wurde. Nachdem inzwismen aber die 
Gcfangenenbesmwerde von den Cerichten als ordentliches Vorsmaltver
fahren i. S. von § 24 Abs. 2. EGGVG anerkannt wurde, ist es erforderlich, 
die formellen Vorschriften genau zu beachten und alle für das Verfahren 
wesentlimen Tatsamen aktenkundig zu machen. Aus dieser Rechtsprechung 
ist zu entnehmen, daß der Verwa1tungsakt der Anstalt nach den Vor
schriften der Vollzu~sordnung 7) ebenso rechtskräftig werden kann, wie der 
ßcsdnvcrdebeschcid in der Monatsfrist des § 26 Abs. I EGGVG. Für die 
Verwaltung aber bedeutet es eine erhebliche Arbeitserspamis, wenn sie 
cinem Antrng auf gerimtlime EntBmeidung mit dem Nadnveis der Rechts
kraft des Verwaltungsaktes begegnen kann. 

Notwendigkeit der Rechtsmittelbelehrung 

In diesem Zusammenhang stcllt sim die Fragc, ob und in welmer Weisc 
dem Gefangenen eine Rechtsmittelbelehrung zu erteilen ist. Bei den Ver
waltungsakten der Anstalt erübrigt sich. cinc RedJtsmittelbelehrung meist 
weil diese mündlich oder durch Zeichen und Signale gegeben werden. 
Nach allgcmeinem Vcrwnltungsrecht ist es aber anerkannt, daß eine Rechts
mittelbelehrung nur sduifUidl erteilten Ve[waltun~!\akten beigefügt zu 
werden braucht. 11) Für dcn - allerdings seltenen - Pall, daS der Anstalts
leiter dem Gefangenen einen schriftlichen Besdleid erteilt, und für die 
smrifU!dle Bcsdnverdeenlscheidung fehlt eine positive Verschriff zur Ertel
Jung von Rechlsmittelbelehrungtm, denn die Bestimmung des § 59 VwGO 
gilt nidlt für des Verfahren ßadl § § 2.3 ff. EGGVG. Die Vorschriften des 

61 ~""l"".ed .. >n<l wird In d~m vo~~le.11ffi z..hlenm.I~.I .. 1 ~wl'rn"n fÖTmllchen und DI .. n.l.ul· 
Ildlt~belKhwe,den nlchl unlel'fchlede" . 

71 Im "'nd .. Nnnbt..,ln-W ... tlftl .. n Blh d ie Wnrn., nfr1 .t <I ... N •. 1<;11' At... 2 VStrV"Ll:r.O. - PO. du 
!.. nd NINI .. , ... rn ... n II.,gt be . .. U. eine erote F-n,.meldun8 In dlHem Sinne V<lr, ~. "'nm. 21 

81 So Jo'ot"Sthnff. t ... hrb udl <1 .... V"""·. 1tunS",,chllr.1 •• "uH .• 1958. S. 200 11', Koehle •. Komm. VwGO. 
Anm. 1I 2.zu§S9. 
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§ 35a und des § 171 StPO sind ebenfalls nidtt anwendbar, da sie nur das 
Genmt und die Staatsanwaltsmaft zur Erteilung von Rechtsmittelbelehrun
gen verpflimten. Immerhin kann man aus diesen Vorsrnriften den allge
meinen Grundsatz herleiten. daß die RemtsmiUelfrist nur bei entsprechen
der Rechtsmittelbelehrung des Gefangenen zu laufen beginnt 11). Für den 
Sonderfall des Gefangenen lä ßt sich die Pflicht zur Remtsmittelbelehrung 
aum nom mit einer anderen Uberlegungbegründen.~Der starken Besd1Tän
kung der Bewegungsfreiheit des Gefangenen entspricht eine besondere 
FürsorgepflichtderVollzugsbehörde. Diese findet in Nr. 132 Abs.l VStrVollzO 
besonderen Ausdruck. nam der es Sache des Anstaltsleiters ist, sich des 
Gefangenen anzunehmen, wenn er in Redltsangelegenheilen eines Rates 
bedarf. Ganz allgemein ist es ein Gebot der Faimeß für die Vollzugs
behörde, den Gefangenen zuverlässig über die Redltsmittel aufzuklären, 
die ihm gegen ihre Maßnahmen zustehen 10}. 

ZweckmllAig~eit der Redttsmitelbelehrung 

Eine andere frage ist. ob die Erteilung einer Recht~mittelbelehrung an 
den Gefangenen im Sinne einer ökonomischen Verwaltung zwedtmäßig 
ist. Die für die Gefangenen bestimmten Besmeide können häufig kurz 
gefaßt werden . Gerade neben einer kurzen Entseneidung maent die nicht 
immer knapp zu formulierende RedltsmHtelhelehrung einen außerordent
!idl unglücklidIen Eindruck, indem sie den Bescheid zu erdrücken droht. 
Dem Le~er wird dadurch das Gefühl vermittelt, die entscheidende Behörde 
sei sich ihrer Sache nicht simer. Auf viele Gefangene wirkt die Redlts
miuelbelehrung suggestiv als Aufforderung. das Rechtsmittel einzulegen. -
Demgegenüber spredlen andere gewidltige Zwed:mäßigkeitset\ol'ägungen 
für die ErteiJung der RedJlsmittelbelehrung. Die besonden>n Verhältnisse im 
Strafvollzug bringen es mit sich. daß die meisten Verfügungen unmitteI~r 
im Anschluß an ihre Eröffnung vollzogen werden 11). In vielen Fällen finden 
sie nur einen knllppen oder gor keinen Niederschlag in den Akten. Wird 
eine soidIe Verfügung noch längerer Zeit angefodlten. so ist es nicht immer 
leicht. den SachverhBit zu rekonstruieren. Der Anstaltsleitt'r muß sich auf 
seine eigene oder auf die Erinnerung der Anstaltsbeamten verlassen. Je 
länger die angefochtene Verfügl!ng zeitlich zurüddiegt. desto unbefriedigen
der gestaltet sim deshAlb häufig das BesdJwerdeverfahren. weil eine zuver
lässige Aufklärung des SadlVl'rhalts nidlt mehr möglich ist. Diesen Schwie
rigkeiten kann durch eine Rechtsmittelbelehrung, die eine baldige Remts
kraß der Verfügungen herbeifü hrt. begegnet werden. 

91 Vltl. r" ... II."II. ",,0 .. S. 219. 481. LI . A. Ey,·,n ... nn · r'TÖhlc-r, Komm. VwCO. :\nm. 11\1 ~Z61'.GGVG . 

IOJ VII. ~"d. Nr. 3'; <IN Mlnct ... 18nmdJ<iilze l.aO. 
t 11 Z. B. Wedonl de, ~I.fl/"n". AIII.l>Wnll vom A,brilsplillz. 'yCl'SII8unlt "nn V.laub ocl., Au. filhrun8 

lI.U c-;II"'" ltea.Un"nt~" AnlaS. 

205 



Aufnahme der RechtsmittelvomDriften in die Merkblätter der Gefangenen 

Die besondere Lage des Gefangenen im Strafvollzug eröffnet aum eine 
besondere Möglidlkeit, den Gefangenen über seine Remtsmittelaufzuklären. 
Die Redttsmittelvorsdlriften können - wie teilweise bereits gesmehen -
in das .Merkblatt über die Rechte und Pflimten der Untersuchungsge
fangenen " bzw. in die- oVerhalteosvorschriften° der Strafgefangenen aufge
nommen werden. Diese Regelung ermöglimt dem Gefangenen, sich jederzeit 
zuverlässig über den Remtsweg zu informieren, da das Merkblatt bezw. 
die Verhaltensvorsmriften in jedem Haflraum aufliegen. Andererseits hat 
aber die abstrakte Aufzählung der Redltsmittel nimt dieselbe suggestive 
zur ~inlegung des Rechtsmittels nötigende Wirkung, wie der Abdruck der 
Hemtsmittelbelehrung in der Entscheidung selbst. 

SoUte die Rechtspremung diesen Weg nimt anerkennenl!j, weil er dein 
Wortlaut der Remtsmittelvorschriflen nicht entsprimt, so könnte man ver
sudleR, durdl Bezugnahme eine Brücke zwismen..Elltsdleidung und Redlt9-
mittelvorschrift zu bauen. Der Schlußsatz des Besdleides könnte dann etwa 
lauten, .Diese Entscheidung ist gemäß Nr ..... der Verhaltensvorsduiften 
anfechtbar: Bei der Abfassung der Merkblätter wären dann die von der 
·Kemtsprechung fiir die Hrteilung von Rechtsmittelbelehrungen entwickelten 
Grundsätze zu beadlten l ."). Insbesondere müßte die anzurufende Behörde 
oder das Gericht mit seiner Anschrift und die verschieden.en Möglidlkeiten 
der AnrufunJi! (schriftlich -oder zur Niedeflichrift) genau angegeben sein. 

Begründung der Entsmeidungen lm Strafvollzug 

Die Einführung der gerichtlichen Kontrolle der Vollzugsmaßnahmen 
nötigt auch dazu, erneut zu prüfen, inwieweit die Entsmeidungen der 
Verwaltung im Strafvollzug der Begründung bedürfen, Innerhalb der StTaf
ansta1t führt die Frage allenlings kaum zu praktischen Sd\wierigkeiten. Die 
Vielzahl der das Leben der Geflmgenen regelnden Weisungen hedarf nicht 
der Begründung, weil ihr Sinn und Zweck ohne weiteres aw der N.ol
wendigkeit erhellt, das Zusammenleben der Gefangenen zu lenken und 
zu ordnen . Die Frage nach einer Begründung stellt gim zuerst bei manmen 
einsdmeidemlen Entscheidungen 14) wld besonden; bei der Bearbeitung der 
zahlreimen Bitten um Vergünstigungen, wie z, B. Erteilung von Schreib
erlaubnis, Aufnahme in Freizeitgruppen und vor aUem bei der Gewährung 
von Urlaub. Hier wird der Anstaltsleiter dem Gefangenen auf eine ver-

12) 1)". OlC. Celle . ... 0., h,,1 ein", .okhe Htnw"'l.b.l",hrunll - "nerdln8" bei .. iPem mündlich 
etl",lh"n Ver ... "hUll Pllkl - an",",,,nnl. 

11) Knebl .... uO .• "nm. J[ zu § SB. 
H) vWI. duch ""rn. 11. 
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ständige Frage im hUe der Ablehnung auch eine Antwort geben, die die 
Gründe der Entsdleidung kurz umreißt und die entsprechend aktenkundig 
gemacht werden solltel~). Sie ermöglicht dem Gefangenen, . sich durd} 
weitere Anstrengungen die Vergünstigung zu verdienen. In den Fällen einer 
endgültigen Ablehnung gelingt es nicht selten, den Gefangenen von dem 
Ger('dlligkeitsgehalt der Entscheidung zu überzeugen. Erbittet der Ge
fungene aher etwas - was aucll häufig vorkommt -, das ihm offenbar 
nicht gewährt werden kann, so ist es meist unangebracht, ihm die Gründe 
zu eröffnen, da er sie hei vernünftiger Dberlegung selbst ersdlließen kann. 
Auch aus erzieherischen Gründen wird der Gefangene, der ja die Einord
nung lernen soll, die Ablehnung seiner Bitte in diesem Fall ohne Begrün
dung hinnehmen müssen 10). 

Begründung der Beschwerdeenlsmeidung 

Die ßeschwerdebchörde hai demgegenüber nidll die Möglichkeit, dem 
C{'fllngenen in ein~r seiner Persönlichkeit und seiner Auffü68ungsgabe an
gC(lilßlen Weise einen mündlidlen Besmeidzu eneilen. Es sprechen jedOl:h 
erhebliche Gründe dagegen, den für den Gefangenen bestimmten Bescheid 
Sdlfifllim zu begTÜnden. Die Bt!Schwerdebehörde stützt sich bei ihrer Prü
fung einerseits auf das Vorbringen des Gefangenen. Da die Gefangenen 
im schriftlichen Ausdruck meist wenig geübt sind, ergeben sich Möglidl
keiten für Mißverständnisse. Die andere Grundlage ist der Begleitberimt 
des Anstaltsleiters, der sim oftmals neben dem knappen Akteninhalt auf 
die Äußerungen von Anstaltsbeamten über länger zurückliegende Vorgänge 
stützen muß. Aum auf dieser Seite sind Ungenauigkeiten nimt auszu

. schließen. Eine auf solmE'"n GrundlHgen aufgebaute Besmwerdebegriin
dung veranlaßt den Gefangenen erfahrungsgemäß unler Hinweis auf ge
ringe, den Kern der Sache nidlt betreffende Nebenpunkte der Begrün
dung auch gegen eine an sim zutreffende Entscheidung Rechtsmittel 
einzulegen. 

Diese Erwägungen verlinlaßtcn die Verfasser der vorläufigen Strafvoll
zugsordnung, dIe bereits in der Strafvollzugsordnung vom 22.7.19-10 ent
haltene Bestimmung aufzunehmen, nadl der dem Gefangenen nur der 
lakonisdle Bescheid erteilt zu werden braucht, seine Besmwerde sei als 
unzulässig oder unbegründet zurückgewiesen oder auf die Beschwerde sei 
das enordcrlidle veranlaßt worden (Nr. 198 Abs. 2 VStrVollzOI. 

I ~) z. B.Einaelhaft. Nid.1 mo,lich wesen Dberbelesunr' Sdm:lberlauhnil? AbRelehnli AnlanasvoU
DlI' Sponlruppel AbR .. lehnL da I. ZI.kein Pisa. U. Gub 1 AbKlOIe",, '. Awbrudnversucham •...• 

16) Aud. IOnol künmm enlMul.me Crilnde die Beka'lnUlabe der Crilnde einer VolhupenlKhel
dunS verble,en. VBI. unlen bel der &filterung deo .~dlllichen Gehö .. •• 
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Gegen diese Vorsmrifl müssen jedoch rechtsstaatliche Bedenken erhoben 
werden. Bine positiv - rechtliche Vorscrlrifl, die dem Gefangenen einen 
Ansprudl auf eine Besdlwerdebegründung gäbe, besteht · aUerding8 nicht, 
da die Bestimmungen des § 34 StPO und des § 73 VwGO nicht anwend
bar sind und es an einer Sondervorsdlrifi für das Gebiet des Strafvollzuges 
fehlt. Die Anerkennung des Gefangenen als Rechtssubjekt 11) aber macht 
es grundsätzlich erforderlim, daß inm die Gründe einer belastenden Be
schwerdeentsmeidung mitgeteilt werden. Erfahrungsgemäß empfinden es 
die Gefangenen als demüligend, wenn ihre Besmwerde ohne Begründung 
zurud<:gewiesen wird. Daneben muß der Gefangene auch schon deshalb 
('in Anrecht naben, die Gründe der Besrnwerdeentsrneidung zu erfahren, 
weil er sich nur anband der Begründung über die Erfolgsaussidlten des 
ihm zur Verfügung gestellten mit erheblimen Kosten verbundenen Rechts
mittels klar werden kann. Es wäre also ein Weg zu sumen,· auf dem der 
Gefangenen über die Gründe eines ablehnenden Besd:lwerdebesdleides 
hinreimend unterrimtet, gleimzeitig aber der Gefahr von Mißverständ
nis8en vorgebeugt wird. 

Remtliches Gehör in Besmwerdeverfahren 

Bei der Bearbeitung der Gefüngenenbeschwerden muß dem Gefüngenen 
das erforderliche rechtliche Gehör gewährt werden. ZWür gilt der Art. 103 
Arn. 1 GG seinem Wortlaut nüch nur für das gerichtliche Verfahren. Er 
muß aber zumindest teilweise üuf das Verwallungsverführen enlspremend 
üngewendet werden. Für düs Hausstrafverführen ist das durdl Nr. 186 
Am. I $. 2 VStrVolizO vorgesmrieben. Wie weit eine Anwendung dieses 
.Rem.tsslItzes darüber hinaus - etwa bei der Entsdleidung anderer für den 
Gefangenen ähnlich einschneidtmder Fragen - geboten ist, künn hier 
unerörtert bleiben. Das Besdlwerdeverfahren ist als Redltsvenahren dem 
Gerichtsverfahren nach Form und Zweck so nahe verwündt, daß Art. 103 
Arn. I GG hier gelten mußl ll

). Nam der strengen Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichtes .würde deshalb die Beschwerdebehörde ihrer 
Entsdleidung Tatsnmen und Beweisergebnisse nur zugrunde legen dürfen 10), 

wenn zuvor dem Gefangenen Gelegenheit zur Stellungnühme gegeben war. 

Inzwischen hai jedoch Hans SchütztU) mit überzeugenden Gründen nach
gewiesen, daß dieser Grundsatz nicht schematisrn auf alle Verfahrensarten 
anzuwenden ist und daß er für das Verführen nach § 26 StGB der Ein-

1711'<l~,hoft uO .. s . l 19 mll Htnwet . a"f Jlv"m;F. 6. 44, won.m Au. nahmn ... om Begrllndungo· 
~w.n8 n,U red,l»t .... tllchen Cn>nd.iitzen od,ledlthln un ... erelnb. r .eln IOlIen. 

IRr M.un~·Dilrig. Komm. G G. 1960. Randnotc 9:J und 94 :w An. 103, Koehlet, 810" Anm. 
BVII8w.§1I1. 

191 BVI!riGE 8/184 , 8. ZOll, 9. 2E>6. 
20) D ... M<hlltn'I! CI!hör bei d .... En • .ml!ldunS über die bedlnllte Ilntlu.unS. N1W 611582. 
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schränkung bedarf. SdlÜtz begründet eingehend und mit viel Verständnis 
für die besondere Lage im StrafvolIzug2J l, warum es in diesem Verfahren 
genügen müsse, wenn der VerurteUte Gelegenheit erhält, zur Fraß' d" b~
din~ten Entlassung an sidl Stellung zu nehmen. Es ist verlockend, diese 
Oberlegungen für das hier erörterte Beschwerdeverfahren ebenfalls gelten 
zu lassen. Das ist jedoch nur mit Einsmränkungen möglich. Im Verfahren 
nam § 26 StGB Reht es im Kern stets um dieselbe Frage, die Frage der 
kriminologischen Prognose. Bei der Erörterung sind deshalb immer wieder 
aum Anlage und Entwicklung des Verurteilten zu erörtern. Es ist aber 
sinnlos und unmensdllim. diese Umstände dem Verurteilten, BUm insoweit 
er auf sie keinl'n Einfluß hat, jeweils erneut gleichsnm zum Vonvurf 'ZU 

machen. Dos gleiche gilt für die krirt:linologischen Beobachtungen der 
Anslaltsbenmten, die z. B. die ungünstige Prognose für einen .sich in der 
Anstalt musterhnfl führenden Verurteilten begründen soUen. Der Gefangene 
hat hier keine Möglichkeit, dem _Gutadlfen- der Anstalt mit sachlichen 
Argumenten zu begegnen. 

Demgegenüber können die Venvaltungsakte im Vollzug zwar einen 
verwandten Gegenstand haben. wenn nämlich ihr kriminalpädagogismer 
Gehalt überw iegt. Sie können aber aurn - bei der Oberprwung eines 
Zusammenstoßes VOll einem Be8.mten und einem Gefangenen - überwie
gend dem Ziel der Feststellung äußerer TatSllduJU dienen. Im ersten Fall 
sind dieselben Einschränkungen des rechtlimen Gehörs zulässig wie im 
VerfAhren nach § 26 SIGB; im· zweiten Fall muß dagegen der Grundsatz 
des Bundesverfassungsgcrichts uneingesduänkt gelten. Praktisch können 
heide lllemente bei ein und derselben Entsmeiclung zu beriicksirnligen sein. 
So ist der Gefangene bei der Aufklärung des &!chverhalts im Hausstrafver
fahren in voll('m Umfang zu beteiligen, wiihrend Ihm die die Strafzu~ 
messung trogenden kriminalpädAgogisdlen Erwägungen - sowohl vor der 
Entsdleidung (rechtliches Gehör) wie bei der Bekanntgabe der2 fJ Begrün
dllng - vorenthalten werden dürfen. 

Abschließende Anhörung zur Gewährung rechtUmen Gehörs und zur 
Bekanntgabe der Gründe der angefochtenen Maßnahme 

In den meisten fällen führt der übliche Geschäftsg8.ng bereits dazu, daß 
der Gefangene, Iwvor er seine ßt"!idtwerde abfaßt, das Ilrforderlidle cr
föhrt.BeiBesmwerden über nachgeordnete Ans'altsbeamte, über die zunächst 
der Anslllltsleiter entscheidet. erhält der Gefllngene während der internen Ilr-

ZI) 1\. A. I IW. S..t .. nidl. ""hein",!,! <I". V~n ... ~lh~n bei der be<UnBlen EnLkI>,unll. MON 61/195. 
021 VII. obe" Ix-I Anm 17. _ AlL" .. n.lf'hetl ..... h .. n CrlInd .. n dn,fI~ Bum dl ~ K~8~lunK d~, N •. 199 

Ab, . I VSJ.Voll~U vl"Itn:'tb8 ' . eln. nach d" B~,ch .... rd~n. die .. In~n MIßb.Buch d ... Bco.mwftd .. • 
rech" d'l\Ilcllrl1. ohll" s'mUdt~1l Re.dtekl 2u.(jd<g .. wl~ ... n wnd .. n kllnn .. n. 
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mittlungen oder aber vor der Entscheidung des Vorstandes Gelegenheit, sim 
zu dem Ergebnis der Ermittlungen zu äußern. Im Hausstrafverfahren ist 
die Anhörung durch besondere Vor.;dnift sichergestellt. In allen diesen 
Fällen kann der Gefangene bereits in· seiner Besmwerrlesduift abschließend 
zur Sache Stellung nehmen. Eine Ausnahme gilt nur, wenn der Anstalts
leiter dem Gefangenen die Gründe seiner Maßnahme nicht eröffnet hat 
und ferner, wenn - etwa ilUf einen in der Besmwerdesduifi gestellten 
Antrag hin - weitere Ermittlungen angestellt worden sind. Es fragt sidl, 
wie dem beschränkten Anspruch des Gefangenen auf rechtlimes Gehör 
in diesen Fällen praktism am besten Genüge getan werden kann. Gegen 
einen Schriffsatzwemsel spremen ähnliche Erwägungen, wie gegen die 
sduifUiche Begründung der Beschwerdebescheide. Außerdem würde das 
ßesmwerdevertahren dadurrn unzweckmäßig verzögert. Am einfachsten 
ist es, wenn der Anstahsleiter vor der AbfaB8ung seines Begleitberichts 
prüft, ob dem Gefangenen das erforderliche rechtlime Gehör in dem oben 
erläuterten Umfang gewährt worden ist. Stellt sich heraus, daß dies nimt 
der Fall ist, so wird der Anstaltsleiter das in einer abschließenden An
hörung unter Aufnahme eines Vennerks oder - um dem Gefangenen 
Gelegenheit zur Stellußgßöhme zu geben - einer Niedersdlriß nadlholen 
können. Wenn die Erörterung auch auf die remtlimen Erwägungen aus
,lZ,edehnt wird, die den Anstaltsleiter zu seiner Entscheidung bewogen 
haben, so erfährt der Gefangene gleimzeitig die Gesamtheit der Gründe 
der angefochtenen Entsmeldung. 

Findet eine solche abschließende Anhörung des Gefangenen - soweit 
erforoerJirn - bereits in der Anstalt statt, so bedarf es im Beschwerde
verfahren regelmäßig weder der Anhörung durch die ßesmwerdebehörde 
nom der Aufnahme der Begründung in den Hesmwerdebescheid. Die 
Mitteilung der für die Zurückweisung der Besdlwerde maßgebenden Er
wägungen kann dann durch eine Bezugnahme auf die - dem Gefangenen 
In der Anstalt eröffneten - Gründe des Anstaltsleiters erfolgen . Eine 
soidie ßesmwerdeentsdleidung trägt gleirnzeltig zur Stärkung der Autorität 
des Vorstandes bei, da nicht nur dessen Elntsmeidungen, sondern auch 
seine Gründe von der Aufsichtsbehörde gebilligt werdell. 

Gerimtliche Namprüfung der Vollzug~ma8nßhmen 

Inwieweit bedeutet nun die ElnfüllJlmg der gerichtlidIen lJberprüfung 
der Vollzugsmußnahmen eine Verbesserung der RedlfMteIlung des Ge
fangenen? Der Gesetzgeber, der sich mit Redll durdl Art.lg Abs. 4 Satz I GG 
beauftragt sah, einen Remtsweg gegen die Maßnahmen der Vollzugsbe
behörde zu schliffen. ist an diese Aufgabe mil großer Zurückhaltung heran~ 
gegangen. Er war sich darüber klar, daß gerade für das Gebiet des Voll
zuges die Gefahr bestand, eine Flut von Gerlmtsverfahren auszu]ösen. 
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Um dieser Gefahr zu begegnen, hat der Gesetzgeber die gerithtllC'he Kon
troUe - entspredlend der aUgemeinen Regelung im VerwaItungsprozeß -
auf die Oberprüfung der Remtmäßigkeit beschränkt. Das Gebiet des Ver
waltungsermessens, das im Vollzug bei der Gewährung von Vergünsti
gungen und bei der Erziehungsarbeit allgemein einen weiten Raum ein
nimmt, ist der gerichtliroen Kontrolle dadurch weitgehend entzogen. Da
neben dient auch die Obertragung der Zuständigkeit auf den Strafsenat 
bei dem Oberlandesgeridl1, einem Gericht von hoher Dignität. jedoch 
- seiner übrigen Zuständigkeit nach - von einer gewissen Tatsachenfeme, 
der Einsduiinkung der Zahl der Gerirntsverfahren. Diese Zustiinrngkeits
verteilung hat zur Folge, daß der Strafvollzug nunmehr vor allem unter 
redlts-theoretischen Gesichtspunkten überprüft werden wird. Die Entwick
lung ist einerseits zu begrüßen. Auf dem Gebiet des Strafvollzuges gibt 
es nodl münche Rechtsfrage zu lösen oder wenigstens einzuordnen. Es 
ist jedoch zu befürchten. daS der neue Gerichtsweg dem einzelnen Ge
fangenen, der sieb ungerecht behandelt fühlt. wenig helfen wird. Häufig 
wird selbst der antragsgemäß ergangene Beschluß seiner abstrakten recht
lichen Ausführungen wegen für den Gefangenen unverständlich sein. weil 
die Betradltungswelse des Gerichts und des Gefangenen zu vers mieden
artig sind. Er wird deshalb trotz des ih.m eröffneten GeridItswegs nidtt das 
Gefühl verlieren. den Vollzugsma.ßnahmen machdos gegenüberzustehen. 

Aus diesem Grunde sollte man - entsprechend der Absirnt des Ge
setzgebers i~) - bei der Lösung der §§ 23 fI. EGGVG nicht stehen bleibeo. 
Es wird nadl einer den Besonderheiten des Strafvollzugs geredlt werdenden 
Redltskontrolle zu suchen sein. Hier verdient der von Grußall vorgesdlla
gene Weg Beachtung. der die "Vollstred:ungsstra1kammer f4)" sehr viel 
näher an den Gefangenen heranlührt. Durch die Regelung. daß wenigstens 
ein Mitglied dieses Kollegiums eine abgeschlossene Ausbildung im Voll
zugsdienst besitzen muß. wird außerdem sirnergestellt, daß die kriminolo
gischen. erzieherischen und verwaItungstedmisdten Gesichtllpunkte be
rüdcsid'ltigt werden tr,). Die Regelung gestattet es desha.lb vielleicht. die 
Entsrneidungen der Vollzugsbehörde in vollem Umfang - also audt im 
Hinblidt auf ihre Zweckmäßigkeit - der rimterlidten Kontrolle zu unter
werfen. Eine Notwendigkeit. den Redltssmutz des Gefangenen insofern 
weiter als nach allgemeinem Verwaltungsrecht auszudehnen, vermag im 

23) Koehler. ,..0 .. Anm, I zu i 30 EGCVG. 
NITheodor G"", .. " . DI,. S"Tf'!lISLIU. <.1,.& Rtmlen .. n Enudteklun ... n /111 VOUzu8 nad! &uoIi n· 

dlorneln l\ed!l. Materlall.n 1ur S/l'llIrf'Ch", ... form. Bd. 8. l'dt I S. $45, v81. aud>.i 76 EntwStGB 
1960 nIOb!! Btgrllnd"ng (5. 196). 

ZS) 0.11 dt~ IUdller d~ Strafsenais be i dtm OI.G. blne Erfahrun. auf d~ G.bl~1 de. Suafvoll_ 
1I.Ilgetl haben, 1'1 ein empftndltd'l.,t MangeL. 
Der RellierunlltenlWwf d~r VwGO .. ·ollie fiir <.Iu Ami deo YC1Wllltun~rlm ters ,bH. Yerwal
IUflgop'ull ....... 116eI~lid,e" Vorau .. et .. ung erheben (I 15 Aha. 3). Welln dleK: Be,lImmung 
nudlloid'lt GeHtz ""worden I.t •• " w~rden In cli...cl Amt doch regelmlllt, nur RId!ler ... 11 
Mroß",r VerwlllluulIH rf""runB berufen. 
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allerdings nidlt anzuerkennen. Es würde jedenfalls zusätzliche Verwaltungs
arbeit bedeuten, wenn der Anstaltsleiter seine Ermessensentscheidungen 
dem Gericht im einzelnen darlegen und begründen müßte. Audt dürfte 
die RedltskontroUe im Hinblick darauf, ob cln Ermessensfehler und ins
besondere eine Verletzung des Gleichheitsprinzips vorliegt, zum Schutz 
der Rechtsstellung des Gefangenen ausreichen, 

Die _ ungeschriebene- Besmwerde 

Eine vom Praktischen ausgehende Erörterung des Beschwerderedtts der 
Gefangenen darf an der . ungeschriebenen· Beschwerde nicht vorüber
gehen. Es besteht kein Zweifel, daß viele Gefangene von der Erhebung 
einer Beschwerde deshalb absehen, weil sie für sich nachteilige Rückwir
kungen befürroten. Diese Beobachtung gilt aber nicht nur für das Sonder
gebiet des Strafvollzuges, sondern allgemein und besonders für jedes an
dere besondere GewaltverhältniIl 2G). Gleichwohl liegt hier ein wesentlimer 
Mangel des Beschwerderedlt8, der dllZu führt, daß Besdlwerden vor allem 
von solmen Gefangenen erhoben werden, die querulatorische Neigungen 
hallen oder die aus anderen Gründen der Meinung sind, sie hätten nichts 
zu vellieren ~1). Gerade der im allgemeinen gutwillige Gefangene bedarl 
aher des Sdmtzes durch das Besc:hwerderecht. 

Der verschlossene Brief 

Im AUi>land scheinen diese OberlegungcD teilweise zur Einführung des 
_ verschlossenen Briefs- an die Aufsirntsbehörde geführt zu haben, den 
auch Karrasdl 111) zur Einführung in Deutschhand empfiehlt. Tutsädllidl 
scheint ein Bedürfnis für eine soltne Einrlmtung zu bestehen, da sich bei 
den Gefangenen das unaustilgbare Gerümt hült, eine lOoldle Einridttung ~9) 
gebe es bereits. Trotzdem erwarte ich von der Erlaubnis, Beschwerdebriefe 
un7,ensiert zu versenden, keinen Vorteil. Bereits heute haben die Unter
sudlUngsgefangenen ''1o) dus Redli, Beschwerden der höheren Vollzugsbe
hörde unmittelbar vorzulegen. Ein großer Teil dieser Eingahen wird Zll

ständigkeitshalber an die Anstalten abgegeben. Auch in den meisten übrigen 
Pällen beginnt das Beschwerdeverfahren mit der Einholung einer Stellung
nohme d('r Anstalt. Die Vollzugsanstalt erfährt also in jedem Fall von der 
Besdlwerde. Oil! Gefahr der Rückwirkung auf den Gefangenen ist deshalb 

26) Im lleoml"nv .. ,hiihnl. uml im Wehrdienst. In der Sd,ule und On der Unlveultlh. 
VI VIII . 1'01,,( IV. 
ZII) 11"ln,irn ,","lTum. m""lpLlntlmu,SnDhm"n In d .. n V"Il~UM ... nllal!en • .'AftterlalJen ,"ur Strefrethll. 

rt'fnrm. IId. 8. T., l1 2, S. 50(1, Aum die Mlndeltgrundlil~ (Nr. 36 Ab.. 5) ... hen den "H
"chlo,.......,o Rrief VOr. 

29 1mo,,,. wlede. fonkm die Cdan8cn"" rln~ .BrI~fD n.mlllSmllrke· für clnen Brief .. n d!e 
Auf..lch(!1~hürdcn OdCT CIWül IihnUd,c •. 

)()) vBI. Tal .. 1 I. 
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ebenso groß, wie wenn die Beschwerde zunächst vom Anstaltsleiter ge
lesen wird. Durch den Umweg über die höhere Vollzugsbehärde geht nur 
wertvolle Zeit verloren, so daß der Samverhalt später gar nimt mehr oder 
nur nom schwer aufzuklären ist. 

Man könnte daran denken, den verschlossenen Brief als eine lediglim 
informierende Eingabe an die Aufsichtsbehörde auszugestalten, auf deren 
Besdteidung der Gefangene keinen Anspruch hat und die ihm der Anstalt 
gegenüber die Anonymi/iit sidlert. Dieser Versuch ist m. E. jedom zum 
Scheitern verurteilt) die Aufsidatsbchörde würde neben einer Anzahl sonst 
nicht vorgebram ter samlicher Hescbwerden eine Viel7..lIhl von qllerulato~ 
rischen und verleumderisdien Eingaben erh/:llten. Eine Auswertung dieses 
Materials wöre deshalb kaum möglidJ.. Alle diese Uberlegungen sprernen 
dagegen, den verschlossenen Brief einzuführen. 

Fortentwicldung des Beschwerderechts 

Eine Fortentwiddung dea Besmwerderernts könnte ich mir durch den 
Ausbau des fünften Besmwerdeweges. der Vormeldung bei BeSlichtiglingen, 
vorstellen, dem aum in den Mindestgrund!Uitzen :11) besondere Bedeutung 
beigemessen wird. Voraussetzung wäre allerdings, daß die Anstaltsbesidl~ 
tigungen häufiger stattfänden, als das heule möglich ist. Eine Vermehrung 
der 'Besidltigungen wäre 01. E. audl /:IUS anderen Gründen zu begrüßen, 
damit niimlim derartigen Besuchen das Odium genommen wird, der An
Slaltsleiter solle kontrolliert, anstalt beraten und bei der schöpferismen 
Vcnvaltungsarbeit unterstützt werden. Bei der Vormcldung kann sim der 
Gefangene im Gespräch unter vier Augen über seine Beschwerde aus
sprechen. Der anhörende Beamte gewinnt bei dieser Gelegenheil einen 
unmittelbaren Eindruck: von der Pcrsönlimkcit des Beschwerdeführers. So
weit erforderlich, kann er im Anschluß an die Anhörung selbst Ermitt
lungen anstellen oder aber den Vorstand oder einen anderen Beamten 
mit der Aufklärung der Sache beauftragen. Auf diese Weise könnte m. E. dns 
Besmwerdeverfahren lebensnäher und über.::eugender ausgestaltet werden 

Psychologische Hintergründe der Beschwerde 

Wenn die verfllss ungsrechtlidlen und gesetzlichen Vorschrlfien im Be~ 
schwerdeverfohren Rum genou beachtet werden müssen, so ist die Ge~ 
fangcnenbcschwerde deshalb nicht in ' erster Unie ei ne juristische Ange
legenheit. Die UrlIachen für die Binlegung der Beschwerde liegen oft im 
Irr/:ltionalen. Nidlt selten sudlt der Gefangene auf diese Weise nadl einem 
Ausweg, um sich von dem Gefühl der Verlassenheit und des Ausgeliefert-

31) ygl. Anm. 5]. 
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seins .8n den Staat· zu befreien 8:1). Der Beschwerdeführer ist deshalb 
häufig niebt durch eine ausführliche und logisch zwingend begründete 
Entscheidung, sondern eher durch ein Gespräch von der Unhegcündetheit 
seines Vorbringens zu überzeugen. Und wenn der Gefangene als Ergebnis 
dieses Gespräches seine Beschwerde zUTÜcknimmt, so braucht das durchaus 
kein Indiz für ein unzulässiges Paktieren zwismen Verwaltung und Ge
fangenen zu sein. In vielen Fällen - das soll nicht verkannt werden -
ist die Beschwerde allerdings ein Zeichen, daß zwischen Gefangenem und 
Anstaltsleiter ein Gespräch im Augenblick nicht möglich ist. Deshalb sollte 
das Besdl.werdeverfahren so ausgestaltet sein, daß es möglichst nah an 
den Gefangenen heranführt und nicht nur der Entscheidung der strittigen 
aß ganz nebensächlichen Frage, sondern vor allem der Ausräumung der 
verborgenen Wurzeln der Unzufriedenheit des Gefangenen dient. 
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In dem berücksichtigten Zeitraum 

machten 38 Gefangene von ihrem 

BeschwerderedJ.t mehrfach Ge
brauch. Das entspricht bei einer 

DurchsdlDlttsbelegung von 4776,68 

Gefangenen in den Jahren 1958 -
1960 einem Hundertsatz von 0,80. 

Diese Gefangenen legten 112 von 
insgesamt 312 Beschwerden (vgl. 

Tafel D ein. Das entspricht einem 
Hundertsatz von 35,57. 

Mithin legten 0,8 % der Gefan

genen allein 35,57% der Be
schwerden ein. 
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Bericht 

über die 18, Tagung des Strafvollzugsllussmus8e1 der Länder der Bundurepublik 

vom 24. bis 26. Mai /96/ 

von Prof. Oe. Albert Krebs, Wiesbaden 

Auf der Tagung sollten vor allem Fragen von Strafvollzugsneuhauten 

erörtert werden. Dies gescrlßh in der Art, daß nach einleitenden Bemer

kungen (s. den folgenden T{"xt) die Teilnehmer an der Tagung des Straf
vollzug8au!'SChusses folgende hessisrne Vollzugsanstalten aufsuchten, 

I. Jugendstrafllnslalt Wiesbaden-Dotzheim : 
Rohbau 

2. Strafanstalt Bulzbam : 
Neu eingebaute Freizeiträume 

3. Strafanstalt Butzbarn: 
Wiederaufgebauter Werkhof 

1. Jugendstrafanstalt Rodcenberg: 
Neu eingebaute Zugangsabteilung 

5. Gustav Radbruch-Haus frankfurt am Maln-Preungeshetm: 
Halboffene Anstalt 

6. Strafanstalt Dieburg: 
Neu errimteler ZeIlenflügeI. 

Während der Tagung war der von Prof. Krebs gcmamtc Vorsrnlag, 
einen Unteraussmuß für Strafvollzugsbautcn zu bilden, mehrfam erörtert 
und einstimmig folgender Beschluß gefaßt worden, 

.Der Strafvollzugsnusschuß hat gelegcntUm sclner Sondertagung über 
Sirafvollzugsbauten in Wiesbaden vom 24. bis 26. Mal 1961 beschlossen, 
einen Unteraussmuß für Slrnfvollzugsblluten zu bilden mit der Aufgabe, 
bundeseinheitlime Rimtlinien für die bauliche Anordnung, den Ausbil.u 
und die inner~ Einrirntung \-·on Vollzugsanstalten in Zusammenarbeit 

mit den zuständigen Baubehörden der Länder zu erarbeiten. 

Die Zusammensetzung dcs Unterausschusses wird dcr Strafvollzugs
ausschuß auf der 19. Tagung in Düsseldorf beschließen: 
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Strafvollzugsbauten in der Gegenwart 

Lei/gedllnkm 

l'oJrgdrai!t'1I gelegeutlifh der /8. Tagullg des Stra/I'ollzugsausschussell 

der Läuder in Wiubaden 

von Prof. Or. Albert Kreb~. Wiesbaden 

Oil' VNwirklidlllng clt'r Gcrlanken. wie sie in der;! Mindestgrundsätzen 
für dell Vollzug von Freil\{'itsstmfen (UNO-Kongreß Genf. 1955) nieder~ 
gl'!('gt ~ind (Zilfl'r 5f:1. 59) hot u. a. audl besti mmte bauliche Vor8U8~ 
!wtzlln~('rl. !In 19. Jilhrhundl'rt w!lren dit> Gefängnisbauten Zwingburgen 
fii r lautl'r prüsll1nptivc .t\lIsbredH~r, die den Gefangenen auf SdJritt und 
Trilt Mißlmllen bl'kunclcn (Radbruch). Diese Bauten überhctonten den 
Sidll'rhdIS7.Wt·<.k vor nllen !lndl'Cen Aufgaben der Anstaltsunterbringung. 
Iki Wohrun.u: der Sidll'r]H'iISprin7.ipien, frcilim stärker betont dun!. 
<l 1I<!l'rL' Milld, gdlt heute dill> Bestreben dahin, die Strafallstalten sudl 
rnluli<.:h im Sinnt' d<.·s Rl'~ozi<llisicrungsgcdilnkens in gewandelter Form ent~ 
weder m'll 7.U enidl!<.'n oder im Rahmen des Möglichen umzugestalten. 
ßerl'i!~ in d<.'n ZW:lJlzig('r Johren die!'ies Jahrhunderts hatte sich die Er~ 
h'llnlnis tlurdl~('Sl'lzt, daß neue GeMidltspunkte des Vollzuges, etwa die 
dc~ Slrlr(vullzugs in Stufen, für das Bauprogramm von Strafanstalten Be
dClIhlllA hohen sollten. Gedanken dieser Art wurden durchdaoot (Frede~ 
Pl'rret: BlIupliirK' filr eine moderne 8trafanstalt. In, Monatsschrift für Kri~ 
minologie und Slmfr('dltsrcform. 1931, S. 10-18) und zum Teil z. B. ill 
Unlndenlml"il 'l. I 1.~GÖrdcn verwirklicht. ON frühere Hcichsjustizmioister 
Ihulbrudl führTe gclcgenllid l eines rt>stvorlrags .Der Erziehungsgedanke im 
Stmf Wl~l'll ' nn lüHlidl des bundt·rt;iihrigen Bestehen, der Gefaogenenfürsorge 
in Barlt' ll im Jahre IfJJ2 aus, .Zwar wissen wir, wie ~ine moderne Slraf~ 
iIllsfa!1 ill ' S7.n~dlell ilijfle 11111 dem Erziehungszwe<:k zu genügen - wie 
<.'inl' rllod <'°rnc Irrcllnn.~tu!t uiimlich, also Pavillonsystem, Einzelhäuser für 
sorgni ltj~ gL'Sichlelc !:r/.it-hungsgruppen. möglichste Unsichtba rmachung der 
Frt'i1lt'iI ~ J)(,f;dlriinkun~, keine Fcstungsmauern, keine Gitterfenster. fes le 
J liillM'c nHdl Art d<.'r heutigen Gefängnisse nur fü r die kleine Zahl dl'r 
wirklidlt'll Anshredwc. Aber woher die Mittel zu solchen Neubauten 
ndUHL'H - und woher (Iil' Menschen zur Arbeit an den Gefangenen?" 
(l.;.:i!sdlrill fiir Slr,!!vollzug, 1952 (3) S. l59). 

In d<.'r gll'idlcll Zeilpl'rioJe iiußerte der Direklor der Hamburgischen 
SIwfansltll!ell, Christi.,n Kodl. ähnlich e Gedanken in seinem Beilrag .Der 
sozi':l l<.' Gt'rlnnke im Strnfvollzug ' in dem Handbum .Deutsches Gefäng~ 

2!O 



niswesen" ,(hrsg. von E. Bumke, 1928, S. 388): .Unter den Hemmungen, 
die dem Ausbau des heutigen Strafvollzuges aus der Finanznot unserer 
Zeit erwamsen, sind keine smmen;lidler als die Unmöglichkeit, genügend 
Sozialpädagogen mit hoher ßegabung und sorgfä ltiger Ausbildung einzu~ 
stellen und anstelle der für den alten Strafvollzug gebauten Gefängnisse 
Neubauten zu setzen, die dem Charakter eines sozialen StrafvollzugL"S 
enlspredlC'n. Nkht sentimentale Anwandlungen oder gar lIumanitätsdu~ 
sele! verlangen soldIe Bauten, sondern sozialer Sinn, der die h6fte Wirk~ 
limkeit der Dinge und der Menschen unserer Zeit ganz nüdllern sieht. Es 
ist eine alte Erkenntnis, daß helle freundlime Räume, die Venneidung 
allen äußercm Zwanges, der nur dazu da ist, Leiden zuzufügen, dazu bei~ 
tragen können, Mensdlen wirklidl innerlidl zu lassen und zu bessern. 
Anstelle des bisher üblimen physischen Zwanges muß mehr und mehr 
die psyd1isdle Beeinflussung Ireten. In der Unterbringung der Gefangenen 
auf Hahnöfersand hat der halllburgisme Strafvollzug den ersten SdlTilt ge
tan zur Auflösung einer veralteten BouanlA ge in luftige, helle I3iIl1:elge~ 

bäude, ähnlich den Pavillons lleuzeitlidlCr Knmkenhäuser. Ocr freundlidle 
Eindruck der hellen Zellen und Säle ist nimt bceinlrädltigl dLirdl Gitler~ 
stUbe vor den Fenlltern. diq in ihrer beson(lercll Konstruktion genügend 
Sicherheit gegen EntwcidlUngsversuche i,lictcn.· 

Bei heiden .i\uBerungen ist beudltlidl, duS neben den ßaufragen die 
Frage der Persönlidlkeiten berührt wird, die den Vollzug durchzuführen 
haben. Das zweite Thema soll im vorliegenden Zusammenhang nimt ab~ 

gehandelt werden. 

Wenn gelegentlidl von Außenseitern zum Teil in vorwurfsvollem Ton 
Kritik daran geübt wird, duß die Probleme der Strafanstaltsbuuten .in der 
Gegenwart nidlt ausreichend erörtert bzw. Neubaupliine in der Bundes~ 
republik nur selten neu entworfen und 11m Ivenige Neubauten errichtet 
worden seien M\\'_ errirntet würden, so ?eigt diese Kriti k, elaß die Kritiker 
wohl nur mangelhaft untcrridllet sind VOll den Gegebenheiten und vor 
allem wohl die gesamte Situation des Gefängniswcsens in der ßIID ver
kennen. 

Wenn im Rahmen der wirtsdlBfilichen Entwicklung nadl 1945 Neubau
ten im Strafvollzug erst jetzt erridllet werden, so hut dus, vom .üllgetllcjnell 
staatsbürgerlidien Standpunkt aus beiramtet, eine gewisse Berech tigung. 
In der öffentlimen Meinung wird das CcfüngnisW'cscl1 . mit an die let?te 
Stelle der ülfentlidlen Aufgaben eingeord net. HleT7:u bcsteht wohl, von 
den Zahlen her gesehen, eine gewisse Berechtigung, denn die SorSe für 
rund 60.<XXl Gefangene im Tagesdurchsdmi!t in der Bundesrepublik sdleillt 
im Vergleidl zu anderen öffentlichcn Lasten, wie z. B. für Insassen von 
Heil- und PflegeansIahen, Patienten von Krankcnhäusern lind jungen Men
sehen in Sdmlen, nidlt allwbelastend. Zu beachten ist weiter, daß mit 
einem gewissen Remt zuniidlst' die dem Verbrechen vorbeugenden Moß~ 
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nahmen, z. B. der Erziehung, durdl Sdndbauten einen Vorrang erhielten. 
Nicht zuletzt dorf nidlt übersehen werden, daß die Aufgaben auf dem 
Gebiet des Gefängniswesens nach teilweiser Zerstörung verschiedener An
stalten zunächst in Trümmerbeseitigung und Wiederaufbau, dann im Umbau 
bcstehender Einrichtungen und erst an dritter Stelle durch Neubauten 
vorangetrieben werden konnten. In allen deutschen Uindern, und das ver
dient in diesem Zusammenhang hervorgehoben zu werden, ist aber neben 
der Frage der Baulichkeiten die der Mitarbeiter besonders sorgfällig be
achtet worden, wenn auch freilich auf heiden Gebieten noch mancherlei 
Aufgaben ungelöst sind. 

Die Grundgedanken, nam denen Wiederaufbauten, Um- und Neubau
ten erfolgen sollten, sind verhältnismäßig einfach , wenn davon ausgegangen 
wird, daS der Vollzug der Freiheitsstrafe im wesentlichen im Entzug der 
Freiheit besieht und neben diesem, vom Gefangenen mit vollem Recht als 
Ubel empfundenen Zustand, in der Regel an keine weitere Ubelzufügung 
gedacht ist Nur in seltenen Ausnahmefällen wird ja über den Freiheits
entzug hinaus, d. h. in der Vollzugsanstalt, Zwang anzuwenden sein. 

Im Rahmen des normalen Ansto.ltstages ist anzustreben, die Idee eines 
lebensnahen Freiheitsentzuges in den drei großen Tagesabsdmitten . Ar
beitszeit, Freizeit und Ruhezeit, zu verwirklichen. Dieses Grundprinzip muß 
sinngemäß die bauliche Gestaltun g, d. h. die Anordnung der verschiedenen 
Baukörper in .Zooen-, in denen sim die Gefangenen während dieser drei 
Tagesabschnitte aufhalten, bestimmen. Dies nidJt zuletzt aus der Absirnl, 
bei Wahrung der Sicherheit und aller nur möglichen Auflmxerung, Arbeits
kräfte gleich weldJer Art sinnvoll einzusetzen und nicht durm fehlerhafte 
Bauplanung überzubeansprumen bzw. zu verschwenden. Von diesem Prin
zip ausgehend sind auch die neuen hessisdlen Vollzugsanstalten sowohl 
das Gustav Radbrum-Haus in Frankfurt am Main-PreungeRheim als auen 
die Jugendstrafanstalt Wiesbaden-Dotzheim gebaut. 

Bin zweites Prinzip wird aber ebenfalls in diesen neuen Vollzugsanstal
ten :zu verwirklichen sein, und zwar das der Binzelunterbringung bei Nacht, 
diese Idee ist nlmt neu. Während im abgelaufenen Jahrhundert das Pro
blem der Einzelunterbringung bei Tag und Nadtt zum Hauptstreitgegen
stand der verschiedenen Auffassungen über den Strafvollzug wurde -
die Einzelhaft sollte einerseit!l die Strafe verschärfen, andererseits vor 
krimineller Ansted: ung sdlützen -, besteht heute die Auffassung, daß die 
Trennung bei Nacht in der Regel keine Verschärfung des Strafübels, son
dern eine Erleichterung darstellen soll. Der einzelne Gefangene soll die 
Möglichkeit haben, wiihrend der RuhC'.teit als EinzelpersönlidJkeit zu ent
spannen. Der Gedanke der Verhütung krimineller Anstedmng behält seine 
Bedeutung; Elemente, die eine Ansteckungsgefahr bedeuten, werden bei 
Tag und Namt von den Mitgefangenen getrennt. Auch hierauf wird der 
Architekt RüO;sic;ht nehmen müssen . 
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Im Rahmen dieser drei Prinzipien: 

J. der Lebensnähe durm Ubernahme des Tagesrhythmus auch in die 
Vollzugsanstalt 

2. der Achtung der Einzelpersönlimkeit durch Trennung bei Nacht und 
Gemeinsmaß bei Tage 

3. der rationellen Inanspruchnahme der Mitarbeiter dunn sinnvolle Auf-
teilung in Baukörper - .Zonen· 

ist weiter der Werdegang des Gefangenen vom Zugang bis zum Tage der 
Entlassung aum in baulicher Hinsicht zu beachten. Bs ist die Regel, daS 
z. B. in den hessischen Vollzugsanstalten außer Räumlichkeiten für die 
.Zugangsabteiluns", die besonders gesimert sind, Räum.e für den normalen 
Vollzug und solche für die Vorbereitung der Entlassung gesdtaffen werden. 
Also auch hier kehren drei Zeitabsdmitte wieder, die in den B8.u1h:hkeiten 
ihren Ausdruck zu finden haben. 

Selhstver8tändllch ist in jedem der drei Bereiche zu berücXsichtigen, d8.S 
die Träger der Aufgaben an und mit den Gefangenen, die Beamten, ge
eignete RäumlidJkeiten zur Verfügung ge&tellt bekommen. Nicht zuletzt iltt 
weiter vorgesehen, daß für die Gefangen. die nicht .Zugänge- oder _ge
meinsm8.fl:sgefährdend· sind, gegebenenfalls auch für Arbeit in den Bin
zelzellen oder in Werkstätten (Werkhöfen) unter Bea«;htung der baulidlen 
Voraussetzungen gesorgt werden muß. 

Die Verwirklidmng der erwähnten Prinzipien 8011 während dieser Son
dertllgung an einzelnen Bauobjekten demonstriert werden, und zwar an 
Jugend- und an Brwachsenenstraf8.nstalten, an gesdl.lossenen und halb
offenen Einrimtungen. 

l. Die erste An8taIt, die 8.ufgCllurnt werden soU, ist die Jugendstrafen
stalt Wiesbadcn-Dotzheim, die nam ihrer PertigsteUung für die Auf
nahme von 18 - 21 jährigen zu Jugendstrafe Verurteilten bestimmt 
ist. Wie aus dem Plan ersimtlich, zerfallen die Baukörpcr in drei 
Unter8.bsdmitte: 

a) die Unterküfte,bl die Verw8.ltungs- und Wirtsmafl.sgehäude, cl die 
Arbeil8hallen. Ober Einzelheiten wird cin Baufadtmann nähere 
Mitteilungen machen. 

2. Bei den geschlossenen Anstalten wollen wir 8.m Beispiel der Strafan
stalt Diehurg zeigen, wie . neue 7..ellenbauten in dichthesiedelter Um
gebung zweckmäßig errimtet werden können. Wichtig ist dabei die 
sägezahnförmige Ausbildung der Außenfronten. 

3. Dann ist besbsidltigt, in einer älteren geschlossenen Anstalt (8utzbadl) 
zu zeigen, wie der Versuch gemacht werden kann, die drei Tages
absdmitte lluch baulich Wirklichkeit werden zu lassen. Der im 19. 
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Jahrhundert errirntete panoptische Zellenbau nimmt vorzugsweise 
die Gefangenen zur Unterbringung bei Nacht auf, in einem neu er
stellten Werkhof werden die Gefangenen während der Arbeitszeit 
besmäftigt und in Freizeiträumen, die durch zweckmäßige Umbauten 
gewonnen wurden, verbringen sie z. T. Ihre Freizeit. 

4. In der Jugendstrafanslalt Ro~enberg ist die neu eingerirntete Zugangs
abteilung zu sehen. Die Außenmauem des Gebäudes, das unter Denk
malschutz steht, mußlen unberührt auch mil der Damgeslrulung und 
den Fensteröffnungen erhalten werden, der völlig neue Innenaushau 
hatte sieil nach der Entscheidung des Landeskonservators zu ridaten. 
Es ist bekannt, daß solche Bauaufgaben wesentlich schwerer zu lösen 
sind als Neubauten. 

5. Endlich ist vorgesehen, die halboffene Anstalt des Landes Hessen, 
das Gustav Radbrum-Haus in Frankfurt am Main-Preungesheim, auf
zusumen, um auen dort zu beobadlten, wie die vorher erwähnten 
Baugedanken Gestalt gewannen (s. Zeilsduih für Strafvollzug, 1960 (9) 
s. 67-85). 

In diesem Zusammenhang ist es wesentlich, darauf hinzuweisen, daß 
bisher die Um- und Neubauten sich bewährten. Zweifellos steht fest, daß 
ein panoptismer Bau, in dem die Gefangenen nach überkommener Weise 
Tag und Namt in ihrer Zelle geha1ten und nur zum ,Spaziergang' ins 
Freie gebradlt werden, weniger Personal bean~prumt als Bauten in auf
gelod:erter Form. Es steht auch fest, daß u. U. hierdurch die Sidlerheit der 
gesamten Anstalt erhöht wird, aber, und hier darf noch einmal auf die 
Aufgaben des Vollzuges verwi~sen werden, der Sinn des Vollzuges ist la 
nhilt allein die simere Verwahrung, sondern die Förderung eines sozialen 
Verhaltens, und dies kann ohne gewisse Vertrauenscrweise, die ja bis zur 
bedingten Entlassung auf Bewährung gehen, nimt durchgeführt werden. 
Alle diese Probleme werden hier nur kurz angedeutet, sie sind zur Ge
nüge bekannt. 

Vielleimt ist es zwt'd-mäßig, in diesem Zusammenhan~ auch über Bau
probleme zu spremen, die durch die geplanteStrafrechtsreform aufgeworfen 
werden könnten. Zuniidlst steht ja fest, daß die Frage derStrafrechtsreform 
nom nimt in den parlamentarismen Gremien erörtert wurde und niemand 
weiß, ob die Vorschläge des Bundesjustizministeriums in der vorgesehenen 
Porm Gesetz werden. Auf Grund unserer Erfahrungen würde idl es be
dauern. wenn diese Vielzahl von Vollzugseinrichtungen wegen einer sehr 
umstrittenen Differenzierung, etwa nach Zurnthaus und Gefängnis, nam 
Strafen und Maßnahmen, nach Störem und Psymopathen usw. gesrnof
fen werden müßte-. Der Entwurf in der vorliegenden Form - so fürmte 
ich - schadet den Neuerungsbeslrebungen auf baulimem Gebiet, indem 
er m.E. nicht nur falscheGrundsälze der Differenzierung fordert, sondern auch 
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dunn die Vielzahl der Forderungen anAntsaIten maßvolleEmeuerungsbestre
bungen empfindlich stört. Es besteht die Sorge zu Remt, und dies muß mit Be
dauern festgestellt werden, daßzum Teil wirklidlkeitsfremdeErwägungen die 
Arbeiten des praktischen Vollzuges gefährden. Ohne in diesem Zusammen
hang näher auf die GefahrE'n der geplanten Strafremtsreform eingehen zu 
wollen, möchte ich feststellen, daß wir in Hessen bisher nimt auf diese 
.Reformbeslrebungen" Bezug genommen haben. 

AbsdJließend mOChte Im darauf hinweisen, daß es selbstverständliche 
Pllimt ist, in der Gegenwart alle ledmischen Neuerungen bei der innen
ausstattung der Anstalten und bei der Simerung vor Störungen aller Art 
zu verwenden. Die Binrichtung jeder Zelle z. B. mit WC und Handwasm
be<ken und mit Kopfhörern ist ebenso selbstverständlim wie die Schaffung 
von Durcnsagevorrimtungen durm Lautsprecher, von Alarmanlagen und 
die Einrichtung von runkspredlanlagen zur Erhöhung der Sknerheit der 
Beamten, und wenn möglich, aum die Verwendung von Fernseh-Kameras 
zur Dberwachung von Gebäudeteilen auf Fernsehschirmen in einer Zen
trale. Die letztere technische Möglichkeit soll gelegentlich des Besums 
der Strafanstalt Butzbach durch die Firma Siemens & Halske vorgeführt 
werden. 

Es empfieblt sich, in diesem Zusammenhang audl kurz auf die Frage 
der Kosten einzugehen. D.ie Baukosten für Strafvollzugsbauten können nur 
sehr bedingt mit Kosten für Bauten anderer Art, etwa Krankenanstalten 
usw. verglichen werden. Die Sicherungsmaßnahmen, die zum &hutze der 
Gesellschaft notwendig bleiben, sind aufwendig. Eine offene Anstalt wird 
bei gleimer Größe In der Regel nur etwa die Hiilte einer geschlossenen 
Anstalt kosten. 

Aber die Beobachtungen in den letzten hundert Jahren zwingen noch 
zur Uberprufung eines weiteren Problems. Sollen die _Gefängnlabaumeister
die Absicht verwirklidlen, .das zu errimtende Gebäude solle jahrhunderte
lang stehen -? Dieses Problem wurde bereits vor der Periode der umfang
reichen Neubauten im vergangenen Jahrhundert aufgeworfen und wie folgt 
beantwortet: _Wir sollen aber daran denken, daß viele Mensmen von 
gründlichem Veratande und großer Erfahrung, ihre Zeit und ihre Fähig
keiten unaufhörlich auf die Gefängnisbaukunst timten. Eine Verbesserung 
führt die andere herbei, und es liegt in der Gewalt keines Menschen vor
herzusehen, wohin diese verschiedenen Anstrengungen nodl fübren wer
den. Neben diesen ändert sich auch die öffentliche Meinung. und es 
kommt am Ende dahin, daß die Bürger eine Anstalt, welche a·ußer Stande 
ist, alle von der Erfahrung angegebenen Verbesserungen aufzunehmen, 
nimt mehr günstig betrachten. In einem Zeitraum von zwanzig Jahren 
entsteht oft eine vollständige Umwälzung aller Begriffe, die alten Gefäng
nisse entsprechen nicht mehr den Bedürfnissen der bürgerlimen Gesell
schaft, und man verlässt sie. Deshalb ist es sehr widttig, daß diese An
stalten wohlfeil gebaut werden, weil sie später Hindernisse der Verbe88e-
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rung abgeben, weHle um desto smwieriger zu überwinden sind, je mehr 
ihre Erbauung gekostet hat. ·(Aus: G. v. Beaumont und A. v. Tocqueville, 
Amerikas Besserungs..system und deSllen Anwendung auf EuroPII, 1833 SJ. 

Wenn auch in der Gegenwart neue Gesichtspunkte dafür spremen, 
Strafansfaltsneubauten nimt für Jahrhunderte" zu errichten, so haben 
doch die Uberlegungen des Herrn Welles aus dem Jahre J 831 auch heute 
nom. ihre Bedeutung. 

Ich nehme an, daß während der Tagung, die ja ganz allgemein den 
Baufragen in Vollzugsanstalten gewidmet sein soll, Einzelprobleme aller 
Art zur Sprache kommen werden. Wir haben den Vorzus, von Fach
leuten auf diesem Sondergebiet beraten zu werden und außerdem in je
der Anstalt die verantwortliclien Vertreter der hesslsdten Slaatsbauämier 
sprechen zu können. 
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Die Bäd<erei in der Vollzugsanstalt 

VOll HarH Bauer, Oberwerkmeisler. 

Jugendstraf !lllStU.lt Niedersdlönen feld 

Die Einrichtung und den Betrieb von Backereien bestimmen die. Ver
ordnung und oberpolizeilidlen Vorsduiften' des Staatsministeriums für 
Wirtschaft und des Tnnern, vom 24.1.1938. 

Die Vollzugsanstalten sind aum aß diese Vorsduiften gebunden. Die 
Verordnung bestimmt die Bauweise der Bäd..erei und deren Lagerräume in 
bezug o!lUf Lage, Höhe, Wände, Ded:en, Luftraum. Fenster, Fußboden 
usw., weiterhin die Aufstellung des Backofens und der Einrimtungsgegen
stände. 

Für die Besdläftiglen müssen Wasrneinridllungen und Umkleideraum 
vorhanden sein. 

Trotz dieser umfassenden Bestimmungen bleibt die Lage der Bäckerei zu 
ihren Lagerräumen frei. Außerdem lassen sich viele günstige Erkenntnisse 
Im Bau der Bäckerei verwirklimen. Früher legte man das Mchllager weit 
von der Bäckerei weg in einen kühlen luftigen Hnum. Die alten gemau
erten Backöfen, die große Wärmeabgeber waren, mamten diea erforder
lich. Bei unseren modernen Backöfen, die fast keine Wä.rme abgeben, kann 
lIlan den MehIraum und den Brotraum unmittelbar an die Bäckerei an
bauen. Fürdfe Bäckerei ist dies ein wcsentlimer Faktor, es wird nicht nur 
Arbeitskraft. eingespart, sondern die gan:r.e Arbeit wird viel flüssiger und 
praklisdter. Ganz abgesehen yon der smweren Sacksmlepperei, die damit 
weitgehend abgestellt wird. Für eine Vollzugsanstalt Ist dies besonders er
forderlim, dalllit die Dberwadlung und Sicherheit einfadter und besser 
wird. 

Das Mehllager 8011 getrennt von dem Brotlager, heide nimt auf der 
Sonnenseite und direkt von der Bäckerei erreichbar sein. Bei sehr hellen 
Räumen muß man die Fenster blau streimen, um Sonnenstrahlen abzu
fangen. Wichtig ist die Durmlüftung der Lagerräume. Dieses kann durd. 
gegenüberliegende Fenster oder durd. Ventilation erreicht werden. 

Nadl meinen Erfahrungen ist es am günstigsten den Wasch.-, Dusm
und U~kleideraum hinter dem Backofen, außerhalb der Backstube ein
zurimten. Die Wassl!rzuleitun gen für den Backofen befinden sidtdort. Ein 
WC für Beamte und Gefangene muß dort ebenfalls eingebaut werden. 
Direkt hinte-r dem Backofen sollte der Kohlenraum liegen, soweit Brikett 
p:eheizt wird. Günstig wiire es, wenn dieser ebenfalls an der Zubringer
straße liegt, damit die Briketts nidtt durch die Backstube getrage-n werden 
mtissen. Bel Olfeuerung ist ein Tank erforderlich. 
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Die Backstube selbst ist stark gefährdet durdl die starken Ofendämpfe. 
Eine gewölbte De.2ke ist von großem Nadlteil, weil der Wasserdunst 
schlemt abziehen kann . Der obere Teil der Fenster soll möglichst weit an 
die Decke heranreichen und vom Fußboden aus geöffnct und geschlossen 
werden können. Die Dämpfe müssen außerdem direkt voni Ofen abge
fan!l:en und in einen stillsteh enden Kamin oder ins Freie geleitet werden. 
Dazu wird ein kleiner Ventilator mit einem 24-Volt-Motor im Ableitungs
rohr notwendig sein. Nicht vergessen darf man einen Heizkörper, der .auch 
nachts geheizt werden kann. in einer Bäckerei mit modernem Backofen 
einzubauen. Die Bäckerei wäre im Winter zu kalt, vor allem in der 
Nacllt. Für den Beamten sollte ein abgeschlossener Raum mit Glasfenstern 
In der Backstube eingebaut werden, von dem er die Backstube übersehen 
kann. 

Arbeilskleidung und Werkzeuge müssen in verschließbaren Schränken 
untergebracht werden. 

Sehr vorteilhaft ist nom der Einbau eines Kulis. Die Wände müssen 
bis zu eioer Höhe von ll/~ m abwaschbar, der Fußboden muß glatt und 
ohoe Fugen sein. Bei der täglichen Reinigung der Biidc:erei Kann das \Vosser 
durdl den Kuli (lblaufen. Diese grümllidle Reinigung ist sehr wichtig. 

Oie Anlage einer Bäckerei in der Nähe der Küche finde ich praktisch, 
weil die Böllerei für die Kürnc etliche Arbeiten übernimmt, z. B. Reis~ uod 
Grieß<mflllufbaden. Im nnderen flllIe, sollte sie in der Nähe der ßrotaus
gabeslelle liegen, soweit die Bäckerei dies nirnt selbst besorg!. Je nadl den 
örllidlen Verhältnissen. 

Für die Einrichtung der Bäd.:erei ist ein moderner Iltagenofen am zweck
mäßigsten. In Anstalten, wo ein Aggregat vorh8nden ist, würde im einen 
Ofen mit elektrischem Umwä.lzer vorziehen, da bei Stroffiausfoll weiter 
gearbeitet werden kann. Im anderen Falle gibt es auch modeme Etagen~ 
öfen, die mit Röhren beheizt werden. Die Heizungsart, ob Kohle oder 
01, ist preislich fast gleich, doch sind die Anschaffungskosten für Olhren
ner erheblich größer. Die neuen Ofen können jederzeit leicht in der 
Heizungsart umgestellt we~den. Die Etagenöfen mit Stahlbau halJen 
einen viel geringeren Verbraum als gemauerte Ofen. AUerdings ist wie 
schon erwähnt eine Backstuhenheizung zusätzlich erforclerlicl •. 

An Maschinen sind eine moderne Knetmaschine mit zwei Kesseln, eine 
Siebmaschine, Knödelbrotsdmeide- und Reibemaschine, Sackausstaubma
sclline unenlbehrlim. Eventuell auch eine Semmelpresse. Alle anderen 
Geräte, die zum Beruf gehören, brauroe im wohl nicht ll.ufzuzöhlen, auf 
keinen Fall dllrf neben der Tafelwaage die Dezimalwll.8ge fehlen. 

Von einer Wirkmaschine für Brot und Semmeln würde ich. /:IUS Gründen 
derGefangenenausbidung absehen. Außerdem sind in einer Anstalt immer 
genügend Arbeitskräfte vorhanden. 



Wenn in einer Bäckerei mit Natul1lauer gearbeitet wird, finde ün Alu
milliulIlbehälter besser als Holzgeläße.· Holz trocknet in der Bädcerei 
leicht aus und läßt sich schwerer reinigen. Eine zu starke Auskühlung des 
&mers ist nicht zn befürchten, da nach den neuesten Erkenntnissen die 
Sauer kühl geführt werden sollen (24 Grad). Im Winter kann man sie im 
Gärraum unterbringen. Ein Gärraum ist unbedingt erforderlich. 

Bei einem modernen Ofen gibt es früh bei Arbeitsbcginn kein warmes 
Wasser. Es ist notwendig, eine Warmwasserleitung aus dem Kesselhaus 
anzuschließ~n. 

Ein Problem stellt eine geeignete Brotschneideeinrichtung dar, die ein· 
wandfrei 1 kg Brot in vier gleiche Teile schneiden kann. Dieses bleibt 
immer dem Gesmic:k des damit beauftragten Gefangenen überlaRSen. Bei 
der Menge Brot, die am Tage geteüt werden muß, ist schnelles Arbeiten 
notwendig, dies erfordert große rJbung. Die Herstellung von Pfundbroten 
edordert längere Arbeitszeit und bedingt Wiegelehler. 

Nimt vergessen mödlle idl ausdrüc:klidl auf die Rentabilität einer Bäk. 
kere[ him>:llweiqen. In unseren 11"18<'11lichen Biid\;ereien Ir itt diea nlmt 110 

sehr in Ersdlt~illullg, da das Brot zum Herstellungspreis 8n die eigene An· 
stalt gegeben wird. Der IIerstellungspreis eines kg Misdlbrotes beträgt je 
nach Mehlpreis 0,42 DM-O,50 DM, beim Weißbrot zwischen 0,50 DM 
und 0,60 DM je kg. Der Einkaufspreis des Misdlbrotes etwa O,SO DM, 
heim Weißbrot etwa 1,20 DM pro kg. 

Bei der Herstellung von 1000 ks Weißbrot spart die Anstalt demnach. 
etwa 600 DM und bei 7000 kg Mischbrot etwa 2100 DM ein. Dieses 
entspricht ungefähr dem monatlichen Verbrauch bei einem Stand von 500 
Gefangenen. Auf das Jahr beredlIlet 32400 DM. Diese Summe ersdleint 
nimt in den Bäckereibüdlern und steUt damit für die Bäckerei, bei nimt 
objektiver Prüfung der Rentabilität, eine erhebliche Ertragsminderung im 
Vergleich zu anderen Betrieben dar, wo man den Marktpreis als Grund
lage zur Preisbildung nimmt. Trotz dieser ungünstigen Wettbewerbabedin· 
gungen der Bädterei gegenüber a.nderen Betrieben, wird sie stets ein gut 
lohnender Betrieb sein . 

Zum Schluß möchte im nodlffials auf die gute AusbildWlgsmögllchkeit 
für Gefangene aufmerksam machen. Vor allem in einer lugendanstalt salke 
man dies bedenken. BäcXer sind heute sehr gesucht und haben hohe 
Tariflöhne. Ein tümtigcr junger Gehilfe verdient oft 100 DM in der Wo· 
dIe, Krn;t und Wohnung frei. 

Hoffen wir, daß rne I1andwerksausbildung trotz aller Schwierigkeiten 
uns erhalten bleibt und auch in jedem Neubau von Vollzugsanstalten 
eine Bä.ckerei eingerichtet wird. 
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Unterricht in der Strafanstalt 

Von Oberlehrer Anselm Schmid, Strafanstalt Bemau/Chiemsee 

I. Aufgaben des Unterrichtes, 

Der Unterricht an einer Strafanstalt steht in erster Linie im Dienste der 
Wiedereingliederung des Bestraften in ein geordnetes bürgerliches Leben. 
Um dies zu erreimen, mömte ich dem Unterricht mit Strafgefangenen vier 
Hauptaufgaben stellen, die gleichwertig nebeneinander stehen. 

Wer von Unterriail spricht; denkt zuerst an Wisseosvermittlung. Sie ist 
für den jungen Strafgefangenen von wesentlicher Bedeutung. Die Krimi
nalität hat in einem mangelhafien Wissen und Können und der damit ver
bundenen geringen Berufstüdltigkeit eine ihrer Wurzeln. Achtzig Prozent 
aller hier eingeschulten Gefangenen beherrschen nam dem 21. Lebensjahr 
nicht mehr dos Grundwissen und die geistigen Grundtecnniken einer acnt
klassigen Volksschule. Dabei berücksichtige ich nur Rechnen und Deutsch. 
von erdkundlidlen, sozinlkundlichen oder anderen Kenntnisgen gar nicht 
zu reden. Dieser Mangel wird.auc:h dadurch bedingt, daß der junge Strafge
fangene der Kriegsgeucrfltion entsillmmt und in den wenigsten Fällen einen 
geregelten Unterrirnt genossen hat. In unserem tec:hnischen Zeitalter kann 
sich der Mensch Im Leben jedoch nur bewähren, wem; er ein bestimmtes 
Grundwissen besitzt und es zu handhaben versieht. 

Je nach Bildungsgrad soll die WissensvermIttlung .entweder Lüdtcn füllen 
oder neues Wissen vermitteln. In jedem Fall muß sie aber von der Fremd
bildung zur EigenbUdung, von der Unselbständigkeit zur selbständigen 
Arbeit führen. Der PfIichtunterrlcnt kann hierbei nur Handreidmngen 
bieten. So muß er den Gefangenen sudl anregen, seine Freizeit zur Fort
bildung zu nützen, am Unterrichtsstoft weiterzuarbeiten u.nd das Durch
genommene zu üben. Zu diesem Zweck enthält unsere C.efangenenbücherei 
audl eine Unterridll!.abteilung, die reidllidl Stoff zur tJbung und Weiter
bildung bietet. 

Im MHtelpunkt des Strafvollzuges steht als Erziehungs- und Beschäfli
gungsmillel die körperliche Arbeit. Diese bringt zwangsläufig bei vielen 
ihrer Arten Monotonie mit süh, die im V {'fein mit den anderen Aus-
wirkungen der StrafhaR die geistige und intellektuelle Beweglichkeit her
abmindt'fl. So besteht die zweite Aufgabe des Pflimtunterrimtes in einer 
Erhaltung und Förderung der geistigen und intellektuellen Beweglichkeit 
und Leistungsfähigkeit, einer wich.tigen Voraussetzung für die zukünftige 
Bewährung im freien Leben. 
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Unterridlt darf audl an einer Strafanstalt nur erziehender Unterridd 
sein, dessen Ziel der selbständige, selbsttätige und lebenstürntige Mensch 
ist. Wissensvennittlung ohne Erziehung im Hinbllick auf dieses Ziel bleibt 
eine Halbheit. Die Schwierigkeit gegenüber anderen Sdmlen liegt darin, 
daß der junge Gefangene bereits erzogen, besser gesagt verzogen 1st. Als 
er sich der Kriminalität zuwandte, zeigte er dazu auch, daß er im wahrsten 
Sinne des Wortes schwer erziehbar ist. Oft ist er zusätzlich sta rk verkrampft 
und in einer Trotzhaltung verfahren, Der Unterrirnt bietet in einer Stral+ 
anstalt eine der wenigen Möglichkeiten, eine wirklirne Begegnung von 
Mensch zu Mensch herbeizuführen, auf der jeglirner Erziehungserlolg be
ruht. In der kleinen Klassengemeinschaft taut der Schüler, richtig geführt 
und nicht zurückgestoßen,. laogsam auf. 

Plötzlich spricht er selbst von seinen Nöten und Problemen, fragt zö
gernd um Rat. Hier kann nun die taktvolle und vorsichtige Erziehungs
arbeit einsetzen, die den gesamten großen Kreis des menschlichen Lebens 
umlaßt. Aurn der Mitschüler wird oft seine Meinung kundtun und wird 
so; richtig geführt, zum Miterzieht"r. Der erziehende Unterricht in seiner 
Freizeit bildet daneben ein Ventil für psyrnisme Stauungen. Wenn der 
Gefangene seine Not aussprec:hen darf und Antwort erhält, bedrückt sie 
ihn nicht mehr, macht ihn nirnt mehr unruhig und wiederselzllm. Dem 
erziehenden lIntE>rrirnt ist 60 auch die Möglichkeit gegeben, die Disziplin 
zu fördern. 

Aus der Begegnung von Mensrn. zu Mensch im erziehenden Uoterric:ht 
wächst das Wissen um diesen Menschen heraus. Bi n kh einem Menschen 
über län gere Zeit hinaus wirkli(:h begegnet, If'rne im ihn kennen und kann 
ihn dann audl beurteilen. Die vierte Aufgabe rIes Unterrimtes liegt somit 
im Kennenlemen und Beurteilen der Sdlüler. In der Rede und Gegenrede 
des erziehenden Unterrichtes schließt sim der Schüler langsam auf. Der 
Lehrer kann nun versuchen, das große Mosaik des Menschenbildes zu
sammenzutrogen und in einem ßeurteilungsbogen festzuhalten. Manches 
Stein dIen wird ihm dabei verborgen bleib~n, doch hol man im Strafvoll
zug kaum bessere Möglichkeiten, den Gefangenen kennen zu lernen und 
Z\l beurteilen als im Pflichtunterriml. 

Z. Methodik des Unterrichtes. 

Im Mittelpunkt eines jeden Unterrichtes steht der Scbüler als eine Per
sönlichkeit mit Geist, Seele und Körper. Zum einen beamtet der Unterric:ht 
mit Strafgefangenen die allgemeingültigen Grundsätze der allgemeinen und 
besonderen Unterrichtslehre. Zum anderen alx>r bringt unser Sdlüler neben 
der volkstümlidlen Schülereinstellung zur Sc:hule DOrn. die Einstellung des 
Kriminellen zur mensmlicben Gemeinschaft und zum Lehrer als einem 
Vert~eter der von den meisten gehaßten Justiz mit. Sehr oft ist seine Le-
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benseinstellung asozial oder antisozial. Alles, was nur irgendwie für ihn 
nach Zwang riecht. vermeint er aus der Situation des Eingesperrten her
aus angreifen zu müssen. Der LE'hrer begegnet ~adurch im Unterricht sehr 
oft einer ungesunden und auch unnatürlidLen Oppositionslust. Weiter be
sitzt der Smüler als Krimineller - als solcher ist er zWlmgsläufig ein Außen
seiter der Gesellsrnaft - eine Voreingenommenheit gegen jedes Bildungs
und Erziehung~gut. Strebertum in der Gefangenensrnule bleibt in den 
meisten Fällen nur Radfahrerei. Dagegen vermeidet der wirkliche Inter
essierte aus Scheu vor den Milgefangcncrt. aufzufallen. Die Einsicht in 
die Notwendigkeit der Bildung fehlt bei den meisten Schülern. obwohl sie 
erwamsen sind, weil ihnen aum die Ziele in Beruf und Leben fehlen . 
.Im hin Bauhilfsarbeiter. · arbeite aum gelegentlich in der Großmarkthalle. 
was muß im da wk" von "a" untersmeiden, was muß ich da Zinsau{gaben 
lösen können'. wird mir oft entgegengehalten. 

Hier ist mit nur wenigen Worten unser Mittelpunkt, der SdJüler, 
skizziert. Ihn gilt es nun , zum po,sitiven Subjekt unsere9 Unterrichts zu 

InAch~n. DI~~ Aufg.b. filii in .11 ... "1,, Ün;' Je< e",;el,Gd,.n und 
unlerrimtlichen Methodik und dann erst dem Stoff zu. Sie wird bestimmt 
durch die allgemeinen Grundsätze, durch die Individualität von Lehrer 
und smüler und darf deshalb nie starr und unbeweglich sein. In ihrem 
Mittelpunkt steht die freie Entfaltung derSchülerpersönlimke-it. Im Rahmen 
einer gUlCn Disziplin soll er sidl im Unterricht so geben. wie er wirklim 
ist und soU seine eigene Meinung frei ausspremen können. 

Zuerst muß im nur den Smüler sehen, dann erst den Strafgefangenen. 
Sein Verbocktsein, seine Verkrampfung und seine Voreingenommenheit 
klingen dsdurdl ab und mamen ihn für den Stoff awnahmewillig. Einem 
freien Meinungsaustausm zwismen Lehrer und Schüler, der sauber geführ
ten Diskussion kommt dabei eine große Bedeutung zu. Der Unterricht 
darf. auch wenn er auf einem straffen Lehrplan aufgebaut ist, nicht in 
dessen Schematismus stecken blei.ben . Er schöpft aus dem ungeschminkten 
Leben und aus der geistig-seelischen Not unserer Schüler, muS deshalb 
auch frei gestalteter Gelegenheitsunterridlt sein. 

Selbsuäligkeit und Selbständigkeit müssen gerade den Unterricht mit 
Strafgefangenen bestimmen. Nie soll der Lehrer das denken oder tun. was 
der Schiller eigentlich selbst könnte. Einmal weckt die Selbstiindigkeit die 
Freude an der schulismen Arbeit, zum andern ist die Erziehung dazu ein 
ganz besonderes Anliegen unSNes Unterrimtes. Viele junge Menschen 
werden straffällig aus einem Mangel an Selbständigkeit im Lebenskampf. 
Unsere Schüler bilden mehr oder weniger erwachsene Mensmen. So 
müssen wir ihnen sum bei der Auswahl der Unterrichtsstofft; und ihrer 
Gestaltung eine gewisse Freüleit einräumen. Der Lehrplan ~uß ihnen be
kannt seiD, und sie sollen ruhig dazu Stellung nehmen. Er stellt grund
sätzlich einen Rahmenlehrplan dar. der sich abwandeln und ergänzen läßt, 



vorwiegend natürlich in der Sarn- und Sozialkunde. Hei Themen. in denen 
es um Bildungsgrundlageß geht, muß idl den Sdlüler zur Einsimt und 
Billigung führen . 

Bei aller Selbständigkeit und Sclbsttätigkeit bleibt die darbi-etende Lehr
form, der Leluvortrag, bestehen. Er smafft sehr oft erst die methoclisdle 
und slofflidle Voraussetzung. die den Schüler selbsttätig werden läßt. Dies 
schließt wiederum für den Lehrer die Forderung nach einer eingehenden 
melhodisdlen lind stofflichen Vor- und Nachbereitung in sich. Viel mehr 
als Iln freien SchulE'n nimmt der strafgefllngene Schüler die Anregungen 
zur Eigentiitigkeit aus dem Lehrerwort. da er abgeschlossen lebt. 

Ein sehr schwieriges methodisrnes Mittel sielli die notwendige Obung 
der einzelnen Tedlniken und Bildungsgüter dar. Z. B. beherrsdlt man da@ 
Teilen mit Oezimolbrümen nur, wenn mlln es reichlich in allen Varianten 
geübt hat. Der Unlerridlt an einer Erwachsenenanstali läßt dazu selbst 
keinen Raum. Die Zeit reicht knapp zu einer kurzen überprüfenden und 
wiederholenden Stillttrbeil. Der Schüler muß deshalb ohne Zwang angeregt 
werden, die Obung in seiner abendlichen Freizeit durchzuführen. Der 
Lehrer muß wiederum bereit sein. diese Ubungsaufgaben durtl1zusehen. 
um an Hand der ErgE'bni8.'IC zu beraten und auch den Unterrimt zu 
gestalten. 

J. Klassenbildung und Stoffgliederung 

Die Einteilung der Strafgefangenen zum Untericht beginnt mit einer ein
fadlen Leistungsfeslstellung. Ihr erster Teil besteht aUB zwanzig Fragen zur 
Allgemeinbildung. Im zweiten Teil sdlreibt der Schwer eine kurze Nfeder
schrifi zum Thema .Meine erste Straftat· oder ,Meine Jugend lIam der 
Entlassung aus der Volkssmule'. Sie läßt sich bereits in den meisten Päl
len gut als Grundlage de.~ Beurleilungsbogen verwenden, gibt manchmal 
sogar einen Blick frei in das Innerste des Menschen. Vieles taucht hier auf, 
was der Gefangene beim Zugang verschwiegen oder nicht beadltet hat. 
Zugleich ermöglicht die Nledersduift die Beurteilung der deutschsprach
lichen Kenntnisse. Der dritte Teil überprüft dann die rechnerischen Kenntnisse 
und Fähigkeiten mit folgenden Aufgaben : die Grundredlenarten mit De
zimalbruchen, eingekleidete Aufgaben zum einfachen und umgekehrten 
Dreisatz, zur Zins-, Körper- und Fläsdtcnberemnung. 

Auf Grund der Auswertung der Leistungsfeststellung teile ich dann die 
Schüler - Gefangene mit einer Strafe unter neun Monaten bleiben unbe
rücksichtigt - in drei Leistungsklassen A, Bund C mil einer Klassenstärke 
yon je dreißig Schülern ein. Dabei werden in Klasse A Schüler m.l den 
Abschlußkenntni9sen einer Volks- und Berufsschule. evt!. auch mit einer 
unvollständigen höheren Sdmlausbildung. in Klasse B mit einer Sdmlbil
dung einer sOOts- bis sicbenklassigen VolkssdJuie und in Klasse C Schü-
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leT mit der Scbulausbi1dung einer vier- bis fünfklassigen Volkssmule ein
geordnet. Debile werden int den meisten Fällen nicht aufgenommen, da 
durda den Schwadasinn in der Regel eine Weiterbildung ausgeschlossen 
ist. Das schriftlime Malnehmen und Teilen z. B. bildet für de·n Debilen 
bereits eine unübersmreitbare Grenze. Die Klassenbildung wird elastisc;h 
gehandhabt, d. h. Versetzungen von einer l.eistungsklasse in die andere 
sind immer möglich. Der Untericht erhält dadurch einen gesunden Antrieb. 
Mag der SdJüler noch so stur sein, eine Versetzung zu einer anrlerenLei
stungsgruppe beeindruc:Xt ihn doch. Auch die LeistungsfeststeUung, die als 
Prüfung nie hundertprozentig sein kann, wird in einzelnen Fällenrlurch eine 
V"rsetzung korrigiert. 

Der Pflimtunterrirnt findet an der StrafanslaltBemau an den Nachmittagen 
während der Arbeitszeit statt. Die abendliche heizeit ist als Unterrimtszei! 
unbrauchbar, da der Gefangene, meist 'Zu körperlim sch.werer Außenarbeit 
eingesetzt, viel zu müde und dadurch aum geistig nimt mehr aufnahme
fähig ist. 

Der gesamte Unterrimtsstof( wird in drei Kurse eingeteilt. Neuaufnahmen 
und Abgänge finden in der Regel nur am Ende bzw. am Beginn eines 
Kurses statt. Dies ennöglidlt einen ungestörten, eniehungs- und stoHge
remten Ablauf des Pflichtunterrichtes. Auch die Versetzungen erfolgen vor
wiegend am Ende eines dieser Kurse. 

Jeder Kurs wiederum wird in 'Zwölf selbständige methodisme Einheiten 
aufgespalten. Jede Einheit, die jeweils einen Unterrichtsnachmittag mit 
drei Unterricht'lslunden zu je sechzig Minuten und eine Pause von zehn 
Minuten umfaßt, bildet somit fü r sich ein abgeschlossenea Ganzes. Die 
Abwesenheit einzelner Schüler - Erkrankung, Transport, Arrest usw. -
wird sich nie vermeiden lassen. So muß nach jeder Einheit der Schüler 
das Gefühl haben, im habe heute etwas gelernt. Eine oHen gebliebene 
Frage, etwas Unfertiges, schafft immer Unlust. Ist die Einheit eine metho
dische Ganzheit, wirkt sidl das Fehlen eines Schülers nidl! aU8. Am 
nämsten Unterrichtstag hat er sogleich wieder den Ansdtluß. Der Lehrer 
unterstützt durch ein samgemäßes Verknüpfen und kurzes Wiederholen 
der letzten Einheit. Jede Einheit ist dabei stofflich dreigeteilt in je eine 
Stunde Sachkunde, eine Stunde Deutsm und eine Stunde Rechnen. Nad! 
Möglichkeit liefert die Sachkunde die IItofIlidle Grundlage für die Deutsdl
und Rechenstunde. 

Wie die Einheit ein methodisches Ganzes bildet, so tut dies auch der 
Kurs. Er ennöglicht als größere Ganzheit die methodisme Fortentwicklung 
eines StoHgebietes, z. B. der Grundrechenarten mit Dezimalbrümen oder 
der Flächen- und Körperberemnung. Ein KJJT8 knüpft an den anderen 
ebenfalls mit Wiederholung und LJbung an. 
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Die Unterridttsarbeit eines Jahres umfaSt somit 36 Einheiten und 
3 LeistungsfeststeUungen. 39 Unterridltsnachmittllge je K1ssse hsben sich 
unter Berücksichtigung de!J Lehrerurlaubes der Unterrichtsausfille durch 
Arbeitsspitzen, z. B. in der Landwrnsd1afl: der Anstalt. durch Feiertage und 
Erkrankungen als zwedc:mäßig erwiesen. . 

Die nadllolgende Sioffgfiederung darf den Unterrid1t in keiner Weise 
smematisieren; dan kein starres Gerüst sein. Sie soll dem Lehrer Ziele 
stellen, muß ihm aber die Freiheit in der Wahl der Mittel und sogar der 
"völligen Abänderung belassen. Sie muß deshalb etwas Lebendiges sein, 
das wächst und sich weiter entwickelt. Methodik und Stoff müssen an
einander und werden nie ausgewachsen sein, denn der Lehrer wird seine 
Methodik und den Stoff nie zur Vollendung führen können. So ist der 
vorliegende Plan nidlts Endgültiges. Er muß durm eine intensive Vor
und Nachbereitung dauernd ergänzt und ausgebaut ·werden. 

I. Einheit, 

Sachkunde : 

Deulsdl: 

Rechnen: 

l. Einheit , 

Sadlkunde: 

Deutsch: 

I. Kurs 

Die Anfänge menschlicher Kultur - Jäger und Sammler 
werden seßhaft (F 263) 

Al AU9 der Geschidlte der deutschen Sprome 
BJ Das Hauptwort und seine 4 FäPe in der Eln- und 

Mehrzahl 
CI Das Hauptwort und seine 4 Fälle in der Einzahl 

- Untersmiede tz - tzt - z! -

Al Die Fläche und ihre Maße als Dezimalbrum 
Bl Maße und GewidJte als Dezimalbruch 
o KleinesEinmaleins - dasschrifUlicheZusammenzähle~. 

Die Reiche der Griedten und Römer vor Christi Geburt 
(PT 473. P 3001 

A) Aus der Geschidlte deI: deutschen Sprache 
Bl Unterscheide den 3. und 4. Fall in der Eln- und 

Mehrzahl 
Cl Die 4 Fälle des Hauptwortes in der Mehrzahl 

_ Unterscheide k - ck - kki -
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Redmen, 

J. Einheit: 

Sachlrunde: 

Deutsch, 

Rechnen: 

4. Einlleit : 

SachkundE', 

Remnen: 

5. Einheit , 

Sachkundc: 

Deutsm, 
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Al Die Beredmung von Rechtedc:, Quadrat und Dreieck 

B) Maße und Gewichte als Dezimalbruch 

Cl Große Zahlen - Zusammenzählen großer Zahlen. 

Unsere Vorfahren, die Germanen (G 41, G 42) 

Al Die vel'9chiedenen Satzteile - Haupt- und Nebensatz 
B) Die Verhältniswörter und ihre Fälle 

Cl Unterscheide den 3. und 4. Fall - untersc:heite d und t 
der Redltschreibung I 

Al Der Kreis - Umfang und Fläche 
B) Zusammenzählen und Abziehen von Dezimalbrüchen 
Cl KJeines l1inmaleins - schriflliches Abziehen. 

Die Germanen werden Chrlliten tC 4, G 441 

Al Schwierige Fälle des Beistriche! 
B) Wo oder wohin? 3. oder 1. Fall ? 
Cl Fallsetzübungen - untersdteide eu und HU 1 

Al Trapez- und Sdliefeckfliichen 
B) Malnehmen von Dezimalbrüchen 
Cl Kleines Einmaleins - schriftliches Malnehmen. 

Karl der Großc (PT 479) 

Al Satzverbindung oder Satzgefüge? 
ßl Fallsetzübungen 
Cl 3. oder 4. Fall nach Verhältniswörtern 

- Untersdteide ei und ai1 -

Al Zusammengesetzte sdtwierige Flächen 

ß) Malnehmen von Dezimalbrüchen - Schlußaufgaben 
Cl KlelnE's Einmaleins - schriftlidies Malnehmen. 



6. Einheit: 

Samkunde: 

Deutsro: 

Remnen, 

7. Einhsit, 

Sadikunde: 

Deutsch , 

Rechnen: 

8. Einheit, 

Sarokunde: 

Deutsch, 

Redmen , 

9. Einheit : 

Sachkundc : 

Deutsch : 

Ritter, Bürger und Bauern im Mittelalter (P 364, F 1911 

Al Der verkürzte Nebensatz und seine Zeiroen 
B) Die Anwendungen des zweiten Falles 
Cl Die Zeiten beim Tätigkeitswort und ihre Anwendung. 

- Unterscheide f und vi -

Al Die Körper und ihre Maße als Dezimalbruch 
B) Schriftliches Teilen von Zehnerbrüchen 
Cl Kleines Einmaleins - sduiftliches Teilen 

An <!-er SchweUe zur Neuzeit <FT SOl) 

A) Der Beistrich vor .und· und .oder· 
B) BUde die richtige Vergangenheit 
Cl Die richtige Anwendung des Zeitwortes 

Zeitwörter können auch groß geschrieben werden. 

Al Rechtecke und Würfel, Inhalt und Oberfläche 
B) Schriftliches Teilen von Zehnerbrüdlen 
Cl Kleines Einmaleins - sdltifiliches Teilen. 

Reformation und dreißigjähriger Krieg zerspalten 
Deutschland (G 19) . 

Al Frage und Rufsätze 
Bl Frage und Rufsätze 
Cl Der zweite Fall nach Tätigkeits- und Verhältnis-

wörtern - unterscheide si - und Si I -

Al Die Rundsäule, Inhalt und Oberfläche 
B) SdlrifllicheB Teilen von Zehnerbrümen 
CI Kleines Einmaleins - sduifilimes Teilen. 

Die Zeit Friedrlchs des Großen und Marla Thereela jG 22) 

Al Die wörtlime Rede und ihre Zeichen 
B) Wir lernen die Haupt- und Nebensätze kennen 
Cl Das Eigenschaftswort im Satz - Eigenschaftswörter 

können /lUch groß gesmrieben werden 
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Remnen, 

(0. Einheit: 

Sachkunde , 

Deutsch : 

Rechnen, 

". Einheit: 

Sachkunde, 

Deuim" 

Rechnen , 

'2. Einheit: 

Sadlkunde: 

Deutsch, 

Redmen , 

238 

N Das Artgewicht und seine Anwendung 

BI Der Schluß von der Mehrheit zur Einheit 

CI Einfache eingekleidete Aufgaben zur Uhung der 
Grundrechenarten. 

Die Hauptbaustile im Laufe der Geschichte 
IK 16, 17, 12, !31. 

Al Die nichtwörtliche Rede und ihre Zeichen 
B) Der richtige Aufbau von Haupt- und Nebensatz 
Cl Ausbau des Satzes mit Satzergänzungen 

- untel'llcheide s - ss - ß I -

Al Pyramide und Kegel, Oberßäche und Inhalt 
B) Zusammengesetzte Sdllußaulgaben 
Cl Einfache eingekleidete Aufgaben zur IJbung der 

Grundredlemuten. 

Industrie und ArbeIterfrage im 19. Jahrhundert (G 25) 

Al Anwendung und Ubung des Stoffes aus Kurs I 

B1 " " " I 
CI Der Aushau des Satzes durch die Umstandsbestim-

mungen - 8 oder ß am Ende eines Wortes? 

Al Die Kugel, Inhah und Oberfläche 
Bl Zusammengesetzter und umgekehrter Schluß 
Cl Einfame Sdllußaufgaben zur UbUDg der Gr,.mdre

mcnarten. 

Deutschland vor und nach den zwei Weltktlegen 

A, B; Cl Anwendung und Ubung des Stoffes aus Kul'8 

A, B, Cl Anwendung und Ubung des Stoffes allS Kurs I 



I. Einheit, 

Sozialkunde: 

Deutsch , 

Rechnen: 

2. Einheit, 

Sozialkunde, 

Deutsch , 

Rechnen: 

3. Einheit: 

Sozialkunde: 

Deutsrn: 

Rechnen, 

f. EinheU : 

Sozialkunde: 

Deutsch, 

11. Ku'" 

Familie und Gemeinde, die kleinsten Einheiten des S~tes 

A und BI Die richtige Reihenfolge beim Bericht 
Cl a - Ila - ah 0 - 00 - oh? 

Al Die drei Formen der Hundertsatweremnung 
B) Die Häme und ihre Maße als Dezimalbruch 
Cl Kleines Einmaleins :- Wiederholung des Zusammen

zählens und Abziehens aum in eingekleideten Auf
gaben. 

Landkreis und Regierungsbezirk als Glieder des Staates 

A und BI Knappe und kkire Sprame in der Beschreibung 
Cl e - ee - eh? 

Al Der ' Hundertsatz bei Brutto, Tara und Netto 
BI Die Flächenmaße als 7..ehnerbrud. 
Cl Wiederholung und Obung des Malnehmens auch in 

eingekleideten Aufgaben - kleines Einmaleins. 

Der Staat (Staatsformen, Bürger oder Untertan, die Staats
angehörigkeit) 

A und B) Ein richtig aufgebauter Lebenslauf 
Cl Die Dehnung durd. ie 

Al Der Hundertsatz bei Ein- und Verkaufspreis 
BI Das Quadrat, Flädle und Umfang 
Cl Kleines Einmaleins - Wiederholung und Uhung des 

sduifUichen Teilens auch in eingekleideten Aufgaben. 

Der bayerisd1e Landtag 

A und BI Eine Stellen bewerbung auf eine Zeitungsan
. zeige .hIn 

Cl Die Dehnung durch h 
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Rechnen: 

5. Einheit: 

Sozialkunde: 

Deutsd1: 

Redmen, 

6. Einheit: 

Sozialkunde, 

Deutsch: 

Remnen, 

7. Einheit 

Sozialkunde: 

Deutsch: 

Rechnen: 
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Al Einführung in das Bank· und Kreditwesen 

B) 011.8 Rechted<, Fläche und Umfang 

Cl Kleines Einmaleins - DM und Pfg. als Zehnerbruch -
Zusammenzählen und Abziehen von Zehnerbrüchen. 

Die bayeriscne Staatsregierung 

A und B) Eine scnrißlidle BiUe um Sonderurlaub ao 
den Inhaber der Firma 

Cl Einfache Mittlautverdoppeluog 

Al Der Zinssatz ist gegeben unter Berücksichtigung der 
Zelt 

BI Die Dreied;sfläc:hc 

Cl m, dm, cm und mm als Zehnerbruch - Malnehmen 
von Zehnerbrümen mit Ganzen und kleines Ein· 
maleins. 

Wie entsteht ein Gesetz? Die Legislative 

A und 8) Ein Reldamationsschreiben 
Cl Einfache Mitlaulverdoppelung 

Al Der Zinssatz wird gesuchLunter Berücksichtigung d~r 
Zeil 

ßJ Der Kreis, Umfang und Flä.dle 
Cl kg und g als Zehnerbruch - Zehnerbrudl mal Zeh

nerbrum - kleines Einmaleins. 

Rechte und Pflichten des Bürgers, niedergelegt in der 
bayerlsmen Verfassung 

A und BI Das Gratulatlons- und Beileidsschreiben 

Cl Die Silbentrennung 

Al Das Kapital ist gesucht unter Berüdcslmtigung der Zeil 
BI Anwendung und Obung der Fläc:henberechnung 
Cl km und m als Zehnerbruch - Teilen von Ganzen 

mit Ganzen über das Komma hinweg - kleines Ein
maleins. 



8. Einheit 

Sozialkunde: 

Deutsch: 

Redmen : 

9. Einheit, 

Sozialkunde, 

Deutsch: 

Remnen: 

10. Einheit: 

Sozialkunde : 

Deutsch : 

Rechnen, 

11. Einheit, 

Sozialkunde: 

Deutsch, 

Redmen: 

Der Bundestag (Fr 495, R 232) 

A und B) Die richtige Schreibung der B - Laute 

CI Die Silbentrennung 

Al Anwendung und Dbung der Zinsaufgaben 

BI Der Körper und sefne Maße "als Dezimalbruch 

Cl Kleines Einmaleins - Teilen von Zehnerbrüchen über 
das Komma hinweg. 

Der Bundesrat 

A und Bl Die richtige Schreibung der s- Laute 

Cl Der Beistrich trennt Haupt- und Nebensatz 

A} Verhältnisrechnungen aus dem täglichen Leben 
BI Der Würfel. Oherfläme und Inhalt 
a Kleines Einmaleins - Teilen von Zehnerbrüchen mit 

Zehnerbrüchen. 

Der Bundespräsident 

A und B) d88 oder daß? 

C) Der Beistrich trennt Haupt- und Nebensat7. 

Al Verhältnis- und Prozentaufgaben aU8 dem täglichen 
Leben 

B) Der Rechtecker, Oberfläche und Inhalt 
a Wiederholung und Ubung des Rechnens mit Zeh

nerbrüchen in einfachen Schlußat,tfgaben. 

Die Bundesregierung (R 233) 

A und B) Glelchklingende Laute : ei - äu, el - ai,· ü - iy 

a Nachschriften von Spramganzen zur Ubung 

Al Der Hundertsatz in der Statistik 

Bl Die Rundsäule, Oberfläche und Inhalt 
a Wiederholung und Ubung des Redmens mit Zeh

nerbrüchen In einfachen Senlußaufgaben. 
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IZ. Einheit, 

Sozialkunde: 

Deutsm: 

Rechnen : 

I. Einheit: 

Sachkunde, 

Deutsch : 

Rechnen: 

1. Einheit: 

Sachkunde, 

Deutsch: 

Rechnen, 

J. Einheit: 

Sachkunde: 

Deutsch : 
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Der Europarat und die UN 

A und B) Unterscheide k - kk - dcl 

CI N6chschrifien von Spramganzen zur Obung 

A, B, Cl Wiederholung und Ubung des Stoffes aus 
Kurs II~ 

111. KUß 

Ist Bayern nom ein Bauemland! (Bodenerzeugnisse, Bo
denschätze, Wirtschaft) - F 90, F 259} 

A und BI Uniersmeide e - ee - eh! 
Cl Eine Postkane aß das Standesamt um Ausstellung einer 

Geburtsurkunde 

Al Rechnen mit gemeinen Brüdlen, Verwandeln, Erwei
tern und Kürzen 

BI Einführung ' in den HundertS6tz, der Hundertsatz ist 
gegeben 

C) Wiederholung der Grundrechenarten' mit Zehner
brüchen - die Maße als Zehnerbrmn. 

Das Land am Oberrhein (f -4'161 

A und B) Unterscheide a - ah - aa r 
Cl Ausfüllen von Zahlkarte und PostdDweisung 

Al Gleichnamigmachen von gemeinen Brüchen 
B) Der Hundertsatz ist gegeben, r;:bungsaufgaben 
Cl Wiederholung der Grundrechenarten mit Zehner

brüchen, Maße als Zehnerbrüch~. 

Im Kohlenpott (fT 435, F 194;) 

A und B) Untersdleide 0 - oh - 001 

C Ausfüllen einer polizeilichen An- und Abmeldung 



Redmen: 

4. Einheit , 

Sadtkunde.: 

Deutsch, 

Reamen: 

5. Einheit: 

Sadlkunde: 

Deutsch , 

Rechnen: 

6. Einheit : 

Samkunde: 

DeutsdJ: 

Redmen : 

Al Zusammenzählen und Abziehen gleich-·und unglei~

namiger gemeiner Brüche 

B) -Der Hundertsatz ist gesucht 

Cl Wiederholung der Grundrechenarten mit Zehner

brüchen, Maße als Zehnerbriime. 

Vom Erz zur Schiene CF 353, F 354) 

A und BI Unterscheide u - uh - ü - ühl 

C) Ein Entschuldigungsschreiben an df"n Betrieb 

Al Malnehmen von gemeinen Briilnen 

BI Der Hundertsatz ist gesucht, Ubungsaufgaben 
Cl Die Flädle und ihre Maße als Zehnerbrudl. 

Das norddeutsche _ Tiefland (F 321 I 

A und BI Untersme1de i - ie - ieh - ih I 
Cl Eine sdaifllidu: Bestellung 

Al Teilen von gemeinen Brüchen 
B) Das Ganze ist gesucht 
Cl Werk- und Feldflächenmaße als Zehnf"rbruch. 

Ho.mburg, das deutsche Tor zur Welt (P 394) 

"A und BI Schärfung durch MitlautverdoppelWlg 

Cl Ein einfames Reklamationsschreiben 

Al Wiederholung und Ubung des Redmens mit gemeinen 
Brüchen . 

BI Das Ganze ist gesucht, UbWlgsaufgaben 

Cl Das Quadrat, Umfang und Fläche. 
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7. Einheit: 

Sachkunde: 

Deutsch: 

Rechnen: 

8. Einheit! 

Sadlkunde: 

Deutsch: 

Rechnen: 

9. Einheit : 

Sadlkunde: 

Deutsch : 

Rechnen : 

10. Einheit: 

Sachkunde: 

Deutsdl: 

Redmen: 

2+1 

Fisch, ein wirotiges Nahrungsmittel (F' 184, F 171) 

A und B) Schärfung durch Mitlautverdoppelung 

Q Der Lebenslauf und seine Niedersduift 

Al Das Quadrieren 

B) Der Hundertsatz beim Ein- und Verkaufspreis 

Q Das Redltedc, Umsatz und Fläche. 

Erdöl an Aller und Ems (F 406, F 407) 

A und B) Von der GroS- und Kleinsmreibung 

B) Ein GratulatioDsscrueiben 

Al Die Quadratwurzel 
13) Der Hundertsatz bei Brutto, Tara und Netto 

Cl Das Dreiedc. und seine Flädle. 

Braunkohle und Steinsalz in Mitteldeutsmland 
IP 320. R 226) 

A und BI Von der Groß- und Kleinsdtreibung 
Cl Ein BeUeidssmreiben 

Al Obung des Quadrierens und Wurzelziehens 

B) Der Zinssatz ist gegeben 
Cl Der Kreis, Umfang und Räme. 

Auf deutsmen Kanälen (f1' 419, Fr 330 

A und B) Von der GroS- und Kleinschreibung 

Cl Bin schriftliches SteUenbewerbungsgesuch 

A) Der pythagoräisrne Lehrsatz 
B) Der Zinssatz ist gegeben unter Beruc:ksi<htigung ein

facher Zeiten 
Q Anwendung und Obung der Flämenberedmung 



H. Einheit, 

Sachkunrle: 

Deutsch: 

Rechnen, 

fZ. Einheit, 

Sadtlrunde: 

Deutsch: 

Rechnen: 

Deutschland, geteIltes Land, .die Sowjetzone (P 303) 

A und B) Von der Groß~ und Kleinsrnreibung 

a Der Brief an ein Mädchen 

Al Obung und Wiederholung des Stoffes ans KUl'9 rn 
B) Der Zinssatz ist gesumt 

a Anwendung und Obung der Flädtenberedmung. 

Abgetrennte Gebiete östlidt von Oder und Neiße 
(F 242. F 244. R 245. R 250) 

A, B, Cl Wiederholung und Obung :rum Stoff aus KW"i rn 
A. B, Cl Wiederholung und Ubung zum Stoff aus Kurs 1II. 
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· lahresversammlung der Arbeitsgemeinschaft 
der Oberlehrer an IV A 

Von Fritz Mandler, Oberlehrer. Butzbach 

1m Herbst 1958 schlossen sich Oberlehrer an IV A aus dem Bundes
gehiet und West-Beflin zu einer .Arbeitsgemeinschaft der Oberlehrer an 
IVA in der Bundesrepuhlik Deutsdliand e. V.' zusammen. Seit dieser 
Zeit findet all jährlich eine Mifgliedprversammlung dieser Arbeitsgemein
schaR in fonn einer dreitägigen Arheitstagung slatt. Vom 11. bis 13. Mai 
dieses Jahres wurde die Arbeitstagung in Hameln /Weser durchgeführt. 

Wie In den vergangenen 'ahren, waren auch diesmal Lehrer von Straf
anstalten aus allen Teilen der Bundesrepublik gekommen, um aus den 
gebotenen Vorträgen und der gemeinsamen Aussprache Anregungen und 
neue Kräfte mitzunehmen für die weitere Arbeit. 

Für das Referat des erSlen Tages halle sim Oberlehrer Kyn8st aus 
Kassel-Wehlheiden zur Verfügung gestellt. Er spram über die Bedeutung 
des Filmes für die Erz.iehungsarbeit an den Gefangenen_ Der Film in der 
Strafanstalt Boll keinf'Swegs nur ein Mittel zur Oberbrüdmng langer Sonn
und Feiertage sein, sondern er soll gezielt und bewußt dort eingesetzt 
werden, wo er zur Erklärung und Verliefung eines Unlerrimtsthemas am 
Platze ist. Daraus ergibt sich, daß nicht der reine Spielfilm, sondern vor 
allen Dingen der Dokumentar-, Kwtur- und Lehrfilm geeignetes Obiekt 
für die Arheit in der Strafanstalt ist. Es bestehen jedoch. gegen Aufführungen 
von Spielfilmen keine Bedenken, wenn diese filme niebt planlos und Dur 
wenig kontrolliert zum Einsatz kommen_ Grundbediugung für alle Filmvor
führungen soll sein, daß in genügender und eingehender Vor- und Nach
bespredlUng den Gefangenen Gelegenheit gegeben wird, siro mit dem 
Inhalt eines Filmes auseinanderzusetzcn. Nur auf diese Arl kann erreicht 
werden, was den Sinn eines Filmeinsatzes ausmamt, niimlim Folgerungen 
für die eigene Person zu ziehen, die sich aus dem Handlungsablauf des 
Filmes ergeben. 

Am Beispiel des besonders für junge Gefangene vorzüglidl geeigneten 
Filmstreifens _ Warum sind sie gegen uns' konnte von den Teilnehmern der 
Tagung in einer ansmließenden Diskussion die bestimmt bei . allen Film
bespredlUngen aufkommende Problematik deutlich erkannt werden: denn 
gerade dieser Film könnte ohne genügende Ausspradae sehr leicht zu 
fals<:hen Sdalüssen führen . 

Das I-Iauptreferat der Tagung, das sim im Gegensatz zum Referat des 
ersten Tages mehr mit der Theorie dN El"Ziehungsarbeit in den Strafan
staIten beschäftigte, hielt Prof. Dr. Wdhelm Rückriem, Paderborn, über das 

'46 



Thema .Die pädagogisme Situation der Erwachsenenbildung und ihre Be
deutung für die Unterrimtsarbt-it an Strafanstalten·. - Narn einem RüeX
blieX über das Werden der Erwamsenenbildung überhaupt versuchte der 
Redner zu klären, welme Bedeutung die Ecwamaenenbildung mit ihren 
verschiedenen Institutionen in unserer Gesellschaft hat, und wie weit die 
gemachten Erfahrungen für die Arbeit an den Menschen ausgewertet 
werden können , die von der GeseUsmafl: der freien Menschen zeitweilig 
isoliert sind. Die Erwarnsenenbildung in der Strafanstalt soll dazu beitragen, 
daß der Gefangene durch Unterricht und Selbststudium ·dazu gebracht wird, 
sim von einer ungesunden materialistischen Lebenseinstellung abzukehren 
und einer Haltung zuzuwenden, die · sittliche Werte als lebensnotwendig 
betrachtet, was einer wirntigen Voraussetzung einer angestrebten Resoziali
sierung gleirnkommt. 

Nacbdem Prof. Or. nückriem in seinem Referat mehr die grundlegenden 
Gedanken zur Erwachsenenbildung in der Strafanstalt darzulegen versudtte, 
befaßte sim Oberlehrer Sachse, Hameln, in seinem Referat .Die päda
gogische Situation im UnlerridJt der Jungendslrafanstalt" näher mit den 
Unterrirntsverhältnissen in den Anstalten. In seinen Ausführungen kam er 
zu dem Ergebnis, daß nur durdl eine vorbildlidJe Zusammenarbeit aUer 
an der Erziehungaarbeil in der Strafanstah beteiligten Mensmen eine zu
friedensteIlende Lösung erzielt werden könn~, Es darf keine Möglidlkeit 
und Gelegenheit ausgelassen werden, auf den Gefangenen erzieherkh 
einzuwirken. Jeder MitClrbeiter im Strafvollzugsdienst, der in der Lage ist, 
den Cefangenen auf Grund seines Wissens und seiner Erfahrungen ethi
sme Werte zu ve-rmiUeln, soll Gelegenheit haben, an der Erziehungsarbeit 
teilzunehmen. Die ßeansprudmng eines Erziehungsmonopols ist ungesund 
und führt nicht zu den besten Ergebnissen'. 

Das Absmlußrefcrol der .Arbeitstagung, zit dem aum die dienstfreien 
Beamten und Angestellten der Jugendslrafanstalt Hameln eingeltiden waren, 
hielt AmfsgeridJtsmt Heinen , Bonn. Unter der ObersdlTifi .Möglichkeiten 
und Zusammenarbelt zwismen Jugendstrafaß5tah, fugtmdgerirnt, Jugend
gerithtshilfe und Bewährungshjlfe· wies er mit besonderem Nachdrudc da
rauf hin, daß auch im größeren Rahmen, d. h. außerhalb der Mauern der 
Strafanstalt, nur da.nn der mit einer ausgesprodlt:nen Strafe verfolgte Zwe<k 
crreimt werden kann, wenn nicht eine der vorerwähnten Stellen ohne 
genügenden Kontakt mit der anderen ihre Arbeit verantwOr1lidJ verridltet. 
Als Angelpunkt wurde die Jugendslrofanstalt festgestellt, die sowohl im 
Hinblick auf die auszusprechende Strafe (feste oder unbestimmte Jugend
strafe) als 'auch evtl. beahsithtigte Strafaussetzung zur Bewährung mit ihren 
Möglknkeiten und Erfolgen eiller erzieherischen Einflußnahme die Haupt
rolle in der Zusammenarbeit aller mit der Betreuung straffällig gewordene 
Jugendlichen spielt. Hier entscheidet sich, ob der mit.der ausgesprornenen 
)u8,endstrafe verfolgte Zwed: erreicht werden kann, und von hier aus soll 
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ein neues Leben beginnen, das, mit der Bewährungszeit als Zeit des ge~ 
lenkten Oberganges, den Jugendlichen wieder in die sittlich und moralisch 
gesunde Gesellschaft zurückführen will. 

Alle anläßlich der Arbeitslagung der .Arbeitsgemeinschaft der Oberlehrer 
an JVA in der Bundesrepublik Deutschland e. v: gehaltenen Vorträge 
standen so direkt -mit der täglichen Arbeit der Teilnehmer in Verbindung, 
daß die Tagung simer ein wertvoller Beitrag zur Fortbildung einer Gruppe 
von Erziehern war, die ouf Grund ihres Tätigkeitsgcbietessehr leicht in die 
GE'fahr geraten, auf einsamem Posten zu stehen . 

Zur Frage der Abwendung der Selbstmordgefahr bei 
Untersuchungsgefangenen 

Von Oberregierungsrat Wilhelm Glnubrecht, 
UnlersudlUngsh8ftlin~lflll Berl in-Moabil 

Da gemäß § 116 Abs. 2 StPO (Nr. I (2i UVollzO) einem UntersudlUngs~ 
gefangenen nur die Besduänkungen auferlegt werden dürfen, die der 
Zweck der UntersudlUngshaft - niimlidl Verhinderung der Flucht und der 
Verdunklung des dem Strafverfahren zugrunde liegenden Samverhalts - und 
die Au{remterhaltung von Sirnerheit und Ordnung in der Anstalt er~ 

fordern, darf ein Gefangener nur dann besonderen Simerungsmaßnahmen 
unterworfen werden, wenn ein konkreter Anlaß hierzu besteht. Dieser 
Grundsatz gilt aud), wenn die UeabsidJtigte M/:I.ßnahme im Interesse det; 
Betroffenen selbst liegt. 

Als besondere zur Abwendung einer Selbstmordgefahr zulässige Skhe
rungsmaßnahme kommen gemäß Nt. 63 und 64 UVolizO in ersler Unie 
in Betrllmt : 

al wiederholte Heobamtung - aum bei Nacht - (Nr. 63 (I) Zifr. 2 a80.) 

bl Entziehung von Einrirnlungs~ oder Gebraumsgt'genständen oder Be~ 
kleidungsstlidten (Nr. 63 (I) Ziff. 4 a/:l.O.) 

cl Zusammenlt'gung mit anderen Gefangenen (Nr. 63 (I) Ziff.8 8aO.l 

d> Unterbringung in- einer AbsoncJerungs~ bzw. Beruhigunsszelle 
NT. 63 (I) Ziff. 98aO.> 

el Fesselung Nt. 64 m 8aO.l. 

Bei der Entdeidung darüber, welche M/:I.ßnahmen im konKrelcn Fall 
zu ergreifen sind . ist der Gundsatz zu beamten, daß zu einer smärferen 
Simerungsmaßnahme nur gegriffen werden soll, wenn eine mildere keinen 
.Erfolg verßpridlt Nr. 63 (2) aaO,). Das führt in der Praxis zu der Konse
quenz, daß bei Vorliegen einer latenlen Selbstmordgefahr, die u. a. dann 
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anzunehmen ist, wenn der Richter ohne nähere Angaben den zur BinUe
ferung in die Anstalt Gelangenden ols selbstmordgefährdet bezeichnet, der 
betr. Inhofilerte zunächst nur unter besondere Beobachtung gestellt wer
den kann. Erst wenn der Gefongene infolge seines Verholtens konkret 
zu erkennen gibt, daß die latente Selbstmordgefahr zu einer akuten ge
worden ist, darf die Anstalt einschneidendere Maßnahmen,:" wie z. B. auch 
Absonderung und Fesselung - anordnen. Da UntersudlUn8lihafi grundsätz
lich in Einzelhaft zu vollziehen ist und von dieser Unterbringungsform nur 
abgewichen werden soll, wenn sich .aus dem körperlichen oder geistigen 
Zustand des Gefangenen Bedenken ergeben" (Nr. 23 (I) aaO.), setzt das 
Verbringen eines Untersuchungsgefangenen in Gemeinsdlaftshafi - abge
sehen von der durm den Rimter zu erteilenden Zustimmung - voraus, daß 
eine solme Moßnahme ärztlimerseits für erforderlich gehalten wird. Des
halb werden bereits bei der ärzdichen Aufnahmeuntersuchung Erhebungen 
darüber angestellt, inwieweit der Gefangene psychisch labil oder depres
siv ist oder ob bei ihm im Hinblick auf seine seelisme Verfassung eine 
Neigung zu Kurzschlußreaktionen besteht. 

Aber auch während des Hoflvollzuges werden die Inhaflierten in Bezug 
auf ihr P9ychillc:hes Verhalten durch die Beamten Btändig beobachtet. Bei 
Auffälligkeiten jeder Art wird Meldung erstattet und unverzüglich der An
staltsarzt elngesthaltet, der sodann dem Anstaltsleiter berichtet und Maß
nahmen vOfschliigt, die im übrigen, selbst wenn sie die bloße Anordnung 
einer zusälzlimen Beobamtung durch den Stntionsbeamlen betreffen, stets 
der richterlichen Zustimmung bedürfen (Nr. 62 (2) aaO.). 

Im Hinblick auf die bei der Durdrlührung der Unlersumungshafl beson
ders zu beobachtenden Vollzugsgesichtspunkte Nr. 22 (1), (2), (4) und (5l 
aaO.) sowie die Berücksichtigung der durch das Strafverfahren gegebenen 
Belange ist häufig die Verhringung eines als selbstmordgefährdet erkannten 
Gefangenen in Gemeinschaflshaft nimt vertretbar. Abgesehen davon, daß 
in der hiesigen Anstalt nur eine relativ geringe Zahl von Gemeinsmafls
zellen vorhanden ist, bietet die Unterbringung eines Selbstmordgefährdelen 
in Gemeinsmaft auch keine hinreichende Gewähr für die tatsächliche Ver
hinderung seiner Absichten, da die überwiegende Zahl der Gemeinsdlafts
zellen aus hygienischen und aesthetischen Gründen über Toilettenanlagen 
verfügen, die durch Wände und Türen von dem übrigen Haftraum abge
trennt sind. Es bcsteht daher insbesondere nachts immer die Möglichkeit, un
bemerkt von den übrigen Zelleninsassen in dem abgetrennten Toilettenraum 
Selbstmord zu begehen. Dennoch stellt die Unterbringung in Gemeinsmafts
haft eine wirksamere Maßnahme dar als beispielsweise die besondere und 
vermehrte Beobachtung des Gefangenen auf der Einzelzelle. Wenn man 
nämlidl herüooimtigt, daß im Verwahrshaus I der hiesigen Anstalt bei 
einer Gesamtbelegung von durchschnittlich 750 Gefangenen ca. 100 - 120 
Häfilinge und im Verwahrhau8 II Ougendhaus) bei einer Gesamtbelegung 
von durchschnittlim 430 Gefangenen ca. 70 - 80 Häftlinge ständig unter 
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besonderer Beobadltung stehen, und die Zahl der jeweils im Dienst be
findlichen Aufsichtsbeamten sowie ihre dienstlichen Obliegenheiten in Be
tracht zieht, wird erkennbar, daß zwischen den einzelnen Beobachtungs
zeitpunkten zwangsläufig Intervalle entstehen müssen, deren Dauer unter 
Umständen ausreicht, um unbeobachtet einen Suicidversum oder eine 
Selbsttötung durchführen zu können. 

Die hohe Zahl der in der hiesigen Anstalt unter besonderer Beobam
tung stehenden Gefangenen ist in erster Linie darauf zurüd:zuführen, daß 
die Rimter nach dem hiesigen Eindruck sicher'in bester Absicht aber häu
fig unberechtigt Gefangene auf dem Aufnahmeersuchen als selbstmordge
fährdet bezeichnen und dadurch in vielen Fällen sim völlig geordnet und 
unauffällig verhaltende Gefangene zumindest für einen gewissen Zeitraum 
unter zusätzlid1e Beobachtung gestellt werden müssen, ohne daß eine 
wirkliche Selbstmordgefahr bei ihnen gegeben ist. Hierdurch wird erreicht, 
daß der unter Beobachtung stehende ernstlich Gefährdete nicht intensiv 
genug überwadlf werden kann und deshalb möglicherweise in der Lage 
ist, seine Seibstmordabsichten zu verwirklichen. 

In diesem Zusammenhang sei bemerkt, daß es u. U. auch sehr smwie
rig ist, zu erkennen, ob ein Gefangener ernstlich selbstmordgefährdet ist 
oder ob er eine solche Gefährdung nur vortäusmt. Immer wieder ist zu 
beobachten, daß die Untersuchungsgefangenen Selbstbesmädlgungen und 
Suicidversuche demonstrativ unternehmen, um auf diese Weise Vergün
stigungen oder aber die erstrebte Verlegung in Gemeinsmaflshaft zu er
reimen. Da jedoch die Klärung der jeweiligen Situation zumindest eine 
vermehrte Beobamtung des betreffenden Gefangenen erforderlich mamt, 
trägt aum dieser Umstand dazu bei, daß die Zahl der unter besonderer 
Dberwamung stehenden Gefangenen so unverhältnismäßig hoch ist. ' 

Nurn den in der hiesigen Anstalt gemachten Erfahrungen stellt nur eine 
Verbringung des selbstffiordgefährdeten Gefangenen in die Absonderung 
bzw. seine Fesselung eine hundertprozentig wirksame Maßnahme zur Ver
hinderung der Selbsttötung dar. Da aus den dargelegten Gründen jedoch 
nur in Ausnahmenfällen eine derartige einschneidende Wld den Gefange
nen stark belastende Anordnung getroffen werden kann, lassen sich Selbst
tötungen in der UntersudlUngshafl:anstalt, deren Insassen erfahrungsge
mäß infolge der Ungewißheit der lIafhituation einer erhebl1m stärkeren 
psyrniscnen Belastung ausgesetzt sind. als Strafgefangene nicht gänzlich 
ausschließen. Hierbei ist zu bemerken, daß trotz allem die Häufigkeit der 
Selbsttötung - gemessen an der Zahl der Inhaftierten, insbesondere wenn 
die erhebliche Gefangenenfluktuation an der hiesigen Anstalt berüdtsich
tigt wird - sich in äuBerst niedrigen Grenzen hält. So ereigneten sich bei
spielsweise in der Zeit vom 1. 1. ~is 31. 12. 1960 bel insgesamt 6.09g 
Zugängen in der hiesigen Anstalt 3 Selbsttötungen und in der Zeit vom 
I. 1. bis 31. 7. 1961 bei insgesamlllt 5.272 Zugängen 2 Selbsttötungen', 
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